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Die streng deontologisch verstandene Idee der

Gerechtigkeit, erläutert ım Beispiel VOoO Kants absoluter
Straftheqrie

VON I)IETER WITSCHEN

Fragestellung
Eıner der klassıschen Einwände gegenüber einer teleologischen Nor-

mierungstheorie Iautet: s$1e 1STt unzulänglich, weıl S$1€e das Prinzıp der (3e-
rechtigkeit außer acht läßt, bzw S1e 1St eintachhın alsch, weıl S$1e mıiıt
diesem Prinzıp unvereinbar ISt Auf seıten derer, die diesen Einwand VOT-

bringen, 1St eıne wichtige Differenzierung vorzunehmen. Verstehen S1e
ihre eıgene Posıition als die eınes milden der elınes Deontolo-
gen?*

ach der Auffassung der g1bt mehrere moralische Grund-
prinzıplen, die jeweıls für die Bestimmung des sıttliıch Rıchtigen einschlä-
Zie sınd. Dıiıese Grundsätze sınd 4aus sıch heraus evıdent, S1€e können
insotern nıcht auf eın gemeinsames, umtassendes Prinzıp zurückgeführt
werden. Gleich welche Prinzıpien außer dem teleologıschen der Folgen
der Förderung des Wohls) VO  —; ihnen noch als ırreduzıble betrachtet
werden, das Prinzıp der Gerechtigkeit fehlt In keinem Fall NUuUnN

Teleologen diesen Grundsatz in der Tat unberücksichtigt lassen, S$1e ihn
nıcht begründen können, WwW1e dıes miılde Deontologen behaupten, dies 1St
nıcht uUunNnsere rage Gegenstand unserer Überlegungen 1St dıe Auseınan-
dersetzung zwischen Teleologen un denen, die das Prinzıp der Gerech-
tigkeıt 1n einem SIreNg deontologischen Sınne autfzutassen scheinen.

Der Terminus ‚Gerechtigkeıt‘, der Ausdruck ‚Prinzıp der Gerechtig-
eıt 1St allerdings alles andere als eindeutig eın semantisches Faktum,
das beachten gult. Kommt 1m Kontext normatıv-ethischer Argu-
mentatıon VOT, kann sowohl ZUr Bezeichnung teleologischer als auch
deontologischer Ideen dienen. Dies Mag dem einen oder anderen VeCI-

wunderlıch vorkommen. Erstaunen lassen ann C555 jedoch Nnu  v en, der
nıcht ständig miı1t der Homonymıe VO  e} Örtern rechnet, damıiıt also, da{fß

eın Terminus in sehr verschiedenen Bedeutungen gebraucht werden

Zur Terminologie: Unter ‚teleologıischer Ethik‘ se1l die Auffassung verstanden, da{fß die
sıttlıche Rıchtigkeit einer Handlungsweıise sıch ausschließlich VO'  3 ihren Folgen (=Abwägen
der nıcht-sittlichen Werte un! Übel) her bestimmt; miılder Deontologie‘ die Auffas-
SUNg, da{fß s$1e sıch immer auch, aber nıcht immer NUur VO' den Folgen her bestimmt;
yDeontologie‘ die Auffassung, da{fß einıge Handlungsweisen aufgrund eınes ihnen
immanenten Merkmals ausnahmslos verboten sınd, gleichgültig W as deren Folgen siınd
Diese stipulativen Deftinitionen finden sıch bei Schüller, Dıi1e Begründung sıttlıcher Urteıle,
Düsseldort 282

An anderer Stelle habe ich mich mi1t diesem Problem betafißt: Witschen, Das Prinzıp
der Gerechtigkeit — eın deontologisches Prinzıip?, 1n: HGE 75 (41985); 248%—7269
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DIE SI RENG EKONTOLOGISCH VERS  EN. IDEE DER (GGERECHTIGKEIT

an Dıies schließt CH; daß MmMIit C1MN un emselben Wort der Sache
nach sıch Ausschließendes benannt werden annn

SO bezeichnet die Wendung ‚Handeln nach dem Prinzıp der @7
rechtigkeıit‘ offensichtlich 1ne teleologısche Idee, WEeNN S1€ als SYNONYM
MmMItL das Handeln nach dem Ma{fistab des Gemeinwohls ausrichten oder
ähnlichen Ausdrücken gebraucht wırd Daftür CIN1ISC Belege ach Arı-
stoteles bezeichnen WIT „ Hınsıcht als gerecht 6173 Handeln, wel-
ches den Zweck hat das Glück dessen Komponenten für das
(Gemeimnwesen hervorzubringen un erhalten Be1 Cicero lesen WITL

„Justitia Eest habıtus COMMUNI utıilıtate ONSeErVat: SUuUum CUIQUE Lr1-
buens dıgnıtatem Ambrosius definiert Anschlufß (C'icero: „Justitıa
est qUaC UNICUIQUE quod SUUumM EsSt tribuit, . . utılıtatem neglıgıt
ut IN AaCqu1ıLalem custodıiat. ““ 5 Thomas VO Aquın übernimmt
1NeC arıstotelische Deftinition Es „können die kte aller Tugenden Zur

Gerechtigkeit gehören, sofern S1€ den Menschen ausrichtet auf das (72;
meınwohl Insofern heißt die Gerechtigkeit allgemeıine Tugend Und weıl

Sache des (Gesetzes 1ST die Ordnung ZUuU Gemeinwohl herzustellen
kommt C da{ß diese Gerechtigkeit auch Gesetzesgerechtigkeit gC-
nn wırd Paulsen schreibt „gerecht 1ST Wer Handlungen
durch die Rücksicht auf dıe Verträglichkeit ihrer Folgen MItTt den berech-
tıgtien Interessen anderer einschränkt Frankena sıeht der Idee
der Chancengleichheit das Prinzıp sozıaler Gerechtigkeit richtig wıeder-
gegeben 65 „verlangt die ınge ordnen, dafß jeder die yleiche
Möglıchkeıit hat, das bestmöglıiche Leben führen, dessen tähıig 1ST

Zur Anwendung dieses Prinzıps mu iIna  $ natürlich ırgendeıine VeOI-
trethbare Konzeption VO Leben haben un: auch davon welche 1.8=
bensführungen besser sınd als andere “ VO ell Breunıng ezieht
sıch aut Aussagen der Enzyklıka Quadragesimo NNO - SOoz1al gerecht
1ST W as das Gemehmwohl erfordert der mındestens ıhm nıcht zuwıder
1STt wWer dem Gemehinmwohl zuwıderhandelt, der versündıgt sıch damıt A
SCH die soz1ıuale Gerechtigkeit SO sınd ‚sozıale Gerechtigkeit un Cy6-
meınwohl‘ geradezu ZWEI Namen für ein un: dieselbe Sache Inzwischen
1ST dies Gemeingut der katholischen Sozıiallehre geworden.

Eınıge Autoren beschreiben die Aufgabe der Gerechtigkeit derart, dafß

Arıstoteles, Nıkomachische Ethik (Übersetz. Dırlmeier)
Cicero, De INVENTLIONE, ıb In 530 160, London Cambridge, Mass. 1949, 328

Diese Definition übernimmt Augustinus wörtlich; vgl De Dıversiıs Quaestionibus UOctogıntaTribus 1! Paderborn 1972
Ambrosius, De officius m1 I)
Thomas von Aquın, Summa theologica KL 58 (zıt ach der Deutschen Thomas-

Ausgabe 18, 33)
Paulsen, System der Ethiık, Stuttgart Berlın /-81906, B. 141

Frankena, Gerechtigkeit als Chancengleichheit, ı Hoerster (Hg), Recht un:
Moral Texte ZUT Rechtsphilosophie, München 1977 144

Uon Nell--Breuning, Gerechtigkeit un Freıiheıit. Grundzüge katholischer Sozıallehre,Wıen DEr 1980, 3472



DIETER WITSCHEN

S1€e eine Ordnung schaffen hat; durch die das Gemeinwohl gesichert
bzw hergestellt wird. SO Kelsen: „Was bedeutet aber, da{ß eıne
Ordnung gerecht 1St? Dafß diese Ordnung das Verhalten der Menschen in
einer Weise regelt, die alle befriedigt, da{fß alle ıhr Glück ıhr tın-
den Gerechtigkeıit 1sSt gesellschaftliches Glück, 1St das Glück, das eıne
gesellschaftliche Ordnung garantıert. c 1! SO VOoONn Nell-Breuning: „Ist
das Recht die Ordnung jeder Gesellschaft oder Gemeinschaft, 1St
Aufgabe der Gerechtigkeıt, diese Ordnung ‚wahren‘ und, SOWeIlt der
bestehende Zustand den Erfordernissen des GemeLjmwohls nıcht eNt-

spricht, ıne das Gemeinwohl gewährleistende Ordnung herbeizufüh-
ren  < 11

(3anz diesen Belegen für eın teleologisches Verständnıis des
Terminus ‚Gerechtigkeıt‘ wırd CS oftmals geradezu als iıne Selbstver-
ständlichkeıit angesehen, dafß eın Name für iıne Streng deontologische
Idee 1St So gehört ZU rechts- und moralphilosophischen Gemeınngut,
dafß derjenıge, der be1 der Begründung staatlıchen Strafens sıch 4US-

schließlich auf die Idee der Gerechtigkeıt eruft, damıt für ıne Streng
deontologische Rechtfertigung plädiert. Es biıetet sıch A anhand dieses
gesonderten Problems paradıgmatısch der rage nachzugehen, W asS den
Inhalt der Idee der Gerechtigkeit, insofern S$1e Streng deontologisch auf-
gefaßt wiırd, ausmacht un: auf welche Weise hre argumentatıve Stichhal-
tigkeıt ausgewlesen wırd.

Selit alters her stehen sıch eıne nach teleologıischen Gesichtspunkten
konzipierte relatıve Straftheorie (punıt, ne peccetur) un iıne nach deon-
tologischen Gesichtspunkten konzıpierte absolute Straftheorie (punıt,
qu1a est) gegenüber. ıne Hauptvarıante eıner absoluten Straf-
theorie wırd gewöhnlıch „Theorie der Gerechtigkeıt” ZENANNL. Als einer
ihrer klassıschen Vertreter dart Kant gelten. Da seıne Überlegungen uns

1im Vergleich denen eınes weıteren klassıschen Vertreters, nämlıich de-
N  ; Hegels, durchsıichtiger erscheıinen, seılen s1e hıer zugrunde gelegt.
Seine Begründung findet sıch 1ın der Rechtslehre innerhalb der „Meta-
physık der Sıtten“, in der einen eigenen, WENIN auch kurzen Abschnuitt
dem Problem des Stratrechts wıdmet!2. Wıe zeıgen seın wırd, fällt 6

schwer, den Streng deontologischen Gehalt dieser Varıante einer absolu-
ten Stratftheorie präzıse bestimmen. Was iıhn ausmacht, das wırd in der
Regel der Fälle eher als CLWAS, das sıch VO  — selbst versteht, unterstellt als
des Näheren ausgewlesen.

Um das angesprochene Problem eıner systematıschen Lösung näher
bringen, wäre viel W  > Wenn dreı sımple Fragen auseinandergehal-
ten würden: Wodurch 1STt staatliıches Stratfen als solches rechtterti-

10 Kelsen, Was 1Sst Gerechtigkeit?, Wıen
11 UonNn Nell-Breuning, Art. Gerechtigkeıit, 1N; Brugger (Hg.), Philosophisches WöÖör-

terbuch, Freiburg HIS6 132
12 Kant, Metaphysık der Sıtten, Hamburg 1966, 15X—165 (=Ak-Ausg. 331—337)
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1 JIE STRENG FEONTOLOGISCH ERS  EN IDEFR DE  z ERECHTIGKEIT

gen”? Aus welchen Gründen 1St die Instıtution eınes Stratrechts notwefi—
dıg? Unterstellt, die Legıtimität eınes Strafrechts 1St erwıesen, Wer 1St
ann bestraten? Anhand welcher Krıterien 1St die Art un das Ma{f(l
der Bestrafung bestimmen? Da{fs iın der rechts- un: moralphilosophi-schen Dıskussion diese drei Fragen ihrer sıch unmıttelbar einleuchten-
den Unterschiedlichkeit ZU Irotz teiılweise inelinander SEMECNZT WeTI-
den, scheint nämlıich eıner der Gründe für manche Kontusion seın !},

Wıe notwendıg diese Differenzierung In der Fragestellung ISt, annn
iıne kurze, auf späatere Ergebnisse vorgreıiıtende Überlegung deutlich
chen. Sıe Z ebentalls schon erkennen lassen, da{fß 1 Kontext des
Strafproblems der Terminus ‚Gerechtigkeit‘ In unterschiedlichen Bedeu-
tungen gebraucht wırd. Es dürfte Eıinverständnis darüber erzielen
se1n, da{fß die Gerechtigkeit tordert, Nu  —_ den Schuldigen bestrafen, un
daß sS1e als Regel der Unparteilichkeit fordert, für gleiche oder ähnliche
Strattaten Jjeweıls gleiche der ähnliche Straten auszusprechen. Diese
Antworten auf dıe zweiıte un dritte Frage lassen jedoch keinen ück-
schluß darauf Z Was als plausıible Gründe dafür anzusehen sınd, aru
Strafe als solche seın soll Sınd S$1€e€ nıcht sowohl vereinbar mıt einer relatı-
AA  > Straftheorie, wonach die Strafe eınes bestimmten Zweckes wiıllen
verhängt wırd (poena eSst relatıva ad effectum), als auch mıiıt eiıner absolu-
ten Straftheorie, wonach die Strate ihren Sınn In sıch selbst ragt, mithin
als losgelöst VO  —$ einem anderen Zweck betrachtet wırd (poena ESstTt absSoO-
uta ab effectu)? Welchen Gedanken bezeichnet aut der Ebene der ersten
Frage der Terminus ‚Gerechtigkeit‘?

Unklarheiten be1 der Bestimmung des Gehalts der „Theorie der SE
rechtigkeıit“ können dadurch entstehen, da{fß INa  a die Frage mıt eıner
Aussage ZUuUr zweıten Frage beantwortet haben meınt. So rekonstrulert

Höffe Kants Überlegungen tolgendermaßen: „Der Stratzweck
hegt In der VergeltungDIE STRENG DEONTOLOGISCH VERSTANDENE IDEE DER GERECHTIGKEIT  gen? Aus welchen Gründen ist die Institution eines Strafrechts notwen-  dig? 2. Unterstellt, die Legitimität eines Strafrechts ist erwiesen, wer ist  dann zu bestrafen? 3. Anhand welcher Kriterien ist die Art und das Maß  der Bestrafung zu bestimmen? Daß in der rechts- und moralphilosophi-  schen Diskussion diese drei Fragen ihrer an sich unmittelbar einleuchten-  den Unterschiedlichkeit zum Trotz teilweise ineinander gemengt wer-  den, scheint nämlich einer der Gründe für manche Konfusion zu sein n  Wie notwendig diese Differenzierung in der Fragestellung ist, kann  eine kurze, auf spätere Ergebnisse vorgreifende Überlegung deutlich ma-  chen. Sie kann ebenfalls schon erkennen lassen, daß im Kontext des  Strafproblems der Terminus ‚Gerechtigkeit‘ in unterschiedlichen Bedeu-  tungen gebraucht wird. Es dürfte Einverständnis darüber zu erzielen  sein, daß die Gerechtigkeit fordert, nur den Schuldigen zu bestrafen, und  daß sie als Regel der Unparteilichkeit fordert, für gleiche oder ähnliche  Straftaten jeweils gleiche oder ähnliche Strafen auszusprechen. Diese  Antworten auf die zweite und dritte Frage lassen jedoch keinen Rück-  schluß darauf zu, was als plausible Gründe dafür anzusehen sind, warum  Strafe als solche sein soll. Sind sie nicht sowohl vereinbar mit einer relati-  ven Straftheorie, wonach die Strafe um eines bestimmten Zweckes willen  verhängt wird (poena est relativa ad effectum), als auch mit einer absolu-  ten Straftheorie, wonach die Strafe ihren Sinn in sich selbst trägt, mithin  als losgelöst von einem anderen Zweck betrachtet wird (poena est abso-  luta ab effectu)? Welchen Gedanken bezeichnet auf der Ebene der ersten  Frage der Terminus ‚Gerechtigkeit‘?  Unklarheiten bei der Bestimmung des Gehalts der „Theorie der Ge-  rechtigkeit“ können dadurch entstehen, daß man die erste Frage mit einer  Aussage zur zweiten Frage beantwortet zu haben meint. So rekonstruiert  O. Höffe Kants Überlegungen folgendermaßen: „Der erste Strafzweck  liegt in der Vergeltung ... Das Rechtsinstitut der Kriminalstrafe ist in  dem Sinn Vergeltung, daß nur der Verbrecher bestraft werden darf und  allein deshalb, weil er etwas verbrochen hat ... Unter Gerechtigkeitsge-  sichtspunkten darf man  . nur Schuldige bestrafen.“ 14 Der erste Satz,  der eine Antwort auf die erste Frage zu geben scheint, enthält eine These.  Wird diese nun durch den zweiten und dritten Satz begründet oder bezie-  hen sich die beiden Sätze vielmehr auf die zweite Frage? Ob die Aussage  „allein deshalb, weil er etwas verbrochen hat“ ein Argument hinsichtlich  der ersten Frage darstellt, darauf ist gleich einzugehen.  *” Vgl. dazu H. L. A. Hart, Prolegomena zu einer Theorie der Strafe, in: ders., Recht und  Moral, Göttingen 1971, 60f£. Die Strafe ist „eine komplexe Institution mit verschiedenen un-  tereinander zusammenhängenden Eigenschaften, die eine je eigene Erklärung erfordern.“ Es  stiftet „Verwirrung, wenn man es versäumt, getrennte Fragen zu unterscheiden, oder wenn  man versucht, sie alle unter Berufung auf ein einziges Prinzip zu beantworten ... Im Falle der  Strafe liegt der Beginn der Weisheit (wenn auch nicht ihr Ende) darin, ähnliche Fragen zu  unterscheiden und getrennt voneinander zu behandeln.“  1 O. Höffe, Kants Begründung des Rechtszwangs und der Kriminalstrafe, in: R. Brandt  (Hg.), Rechtsphilosophie der Aufklärung, Berlin/New York 1982, 365.  63Das Rechtsinstitut der Krıminalstrate 1St In
dem Sınn Vergeltung, da{fß 1Ur der Verbrecher bestraft werden darf und
allein deshalb, weıl verbrochen hatDIE STRENG DEONTOLOGISCH VERSTANDENE IDEE DER GERECHTIGKEIT  gen? Aus welchen Gründen ist die Institution eines Strafrechts notwen-  dig? 2. Unterstellt, die Legitimität eines Strafrechts ist erwiesen, wer ist  dann zu bestrafen? 3. Anhand welcher Kriterien ist die Art und das Maß  der Bestrafung zu bestimmen? Daß in der rechts- und moralphilosophi-  schen Diskussion diese drei Fragen ihrer an sich unmittelbar einleuchten-  den Unterschiedlichkeit zum Trotz teilweise ineinander gemengt wer-  den, scheint nämlich einer der Gründe für manche Konfusion zu sein n  Wie notwendig diese Differenzierung in der Fragestellung ist, kann  eine kurze, auf spätere Ergebnisse vorgreifende Überlegung deutlich ma-  chen. Sie kann ebenfalls schon erkennen lassen, daß im Kontext des  Strafproblems der Terminus ‚Gerechtigkeit‘ in unterschiedlichen Bedeu-  tungen gebraucht wird. Es dürfte Einverständnis darüber zu erzielen  sein, daß die Gerechtigkeit fordert, nur den Schuldigen zu bestrafen, und  daß sie als Regel der Unparteilichkeit fordert, für gleiche oder ähnliche  Straftaten jeweils gleiche oder ähnliche Strafen auszusprechen. Diese  Antworten auf die zweite und dritte Frage lassen jedoch keinen Rück-  schluß darauf zu, was als plausible Gründe dafür anzusehen sind, warum  Strafe als solche sein soll. Sind sie nicht sowohl vereinbar mit einer relati-  ven Straftheorie, wonach die Strafe um eines bestimmten Zweckes willen  verhängt wird (poena est relativa ad effectum), als auch mit einer absolu-  ten Straftheorie, wonach die Strafe ihren Sinn in sich selbst trägt, mithin  als losgelöst von einem anderen Zweck betrachtet wird (poena est abso-  luta ab effectu)? Welchen Gedanken bezeichnet auf der Ebene der ersten  Frage der Terminus ‚Gerechtigkeit‘?  Unklarheiten bei der Bestimmung des Gehalts der „Theorie der Ge-  rechtigkeit“ können dadurch entstehen, daß man die erste Frage mit einer  Aussage zur zweiten Frage beantwortet zu haben meint. So rekonstruiert  O. Höffe Kants Überlegungen folgendermaßen: „Der erste Strafzweck  liegt in der Vergeltung ... Das Rechtsinstitut der Kriminalstrafe ist in  dem Sinn Vergeltung, daß nur der Verbrecher bestraft werden darf und  allein deshalb, weil er etwas verbrochen hat ... Unter Gerechtigkeitsge-  sichtspunkten darf man  . nur Schuldige bestrafen.“ 14 Der erste Satz,  der eine Antwort auf die erste Frage zu geben scheint, enthält eine These.  Wird diese nun durch den zweiten und dritten Satz begründet oder bezie-  hen sich die beiden Sätze vielmehr auf die zweite Frage? Ob die Aussage  „allein deshalb, weil er etwas verbrochen hat“ ein Argument hinsichtlich  der ersten Frage darstellt, darauf ist gleich einzugehen.  *” Vgl. dazu H. L. A. Hart, Prolegomena zu einer Theorie der Strafe, in: ders., Recht und  Moral, Göttingen 1971, 60f£. Die Strafe ist „eine komplexe Institution mit verschiedenen un-  tereinander zusammenhängenden Eigenschaften, die eine je eigene Erklärung erfordern.“ Es  stiftet „Verwirrung, wenn man es versäumt, getrennte Fragen zu unterscheiden, oder wenn  man versucht, sie alle unter Berufung auf ein einziges Prinzip zu beantworten ... Im Falle der  Strafe liegt der Beginn der Weisheit (wenn auch nicht ihr Ende) darin, ähnliche Fragen zu  unterscheiden und getrennt voneinander zu behandeln.“  1 O. Höffe, Kants Begründung des Rechtszwangs und der Kriminalstrafe, in: R. Brandt  (Hg.), Rechtsphilosophie der Aufklärung, Berlin/New York 1982, 365.  63Unter Gerechtigkeitsge-sıchtspunkten darf INa  e NnUu  —s Schuldige bestrafen.“ 14 Der Satz;der eıne Antwort auf die rage geben scheint, enthält eıne These
Wırd diese Nnu  $ durch den zweıten un dritten Satz begründet oder bezie-
hen sıch die beiden Sätze vielmehr auf die zweıte Frage? dıe Aussage„alleın deshalb, weıl verbrochen hat- ein Argument hinsichtlichder Ersten Frage darstellt, darauf 1St oyleich einzugehen.

13 Vgl azu Hart, Prolegomena eıner Theorie der Strafe, 1n ders., Recht undMoral;, Göttingen 197 60 Dıie Strate ISt „eıne komplexe Institution mıiıt verschiedenentereinander zusammenhängenden Eıgenschaften, die eıne Je eıgene Erklärung ertordern.“ Esstıftet „Verwirrung, wWwenn INan versaumt, getrennte Fragen unterscheiden, der wenn
INan versucht, S$1e alle Berufung auf eın einz1ges Prinzıp beantworten Im Falle derStrate lıegt der Begınn der Weısheit (wenn auch nıcht ihr Ende) darin, ähnliche Fragenunterscheıden und voneınander behandeln.“

14 Höffe, Kants Begründung des Rechtszwangs un der Kriminalstrafe, In: Brandt(Hg\')’ Rechtsphilosophie der Aufklärung, Berlin/New ork 1982, 565
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Erste posıtıve Aussage: Jemand ist bestraten, „weıl verbrochen
at  ‚..

Wır befassen uns vornehmlich mI1t der ersten Frage Auf dieser Ebene
1St Kants posıtıve Begründung der eıgenen Ansıcht VO  —; der negatıven Ab-

unterscheıden, also die Argumentatıon für eıne absolute
Strattheorie Vvon der Kritik einer relatıven Strattheorie. Se1in erstes Ar-
gument, das die eigene Auffassung begründen soll, besagt: „Richterliche
StrafeDIETER WITSCHEN  2. Erste positive Aussage: Jemand ist zu bestrafen, „weil er verbrochen  at“  Wir befassen uns vornehmlich mit der ersten Frage. Auf dieser Ebene  ist Kants positive Begründung der eigenen Ansicht von der negativen Ab-  grenzung zu unterscheiden, also die Argumentation für eine absolute  Straftheorie von der Kritik an einer relativen Straftheorie. Sein erstes Ar-  gument, das die eigene Auffassung begründen soll, besagt: „Richterliche  Strafe ... muß jederzeit nur darum wider ihn [den Verbrecher] verhängt  werden, weil er verbrochen hat.“ !  In diesem kurzen Nebensatz sollen — so darf man Kants Aussageab-  sicht wohl verstehen — die Implikationen des hier nicht weiter ausgeführ-  ten Grundgedankens einer absoluten Straftheorie anklingen. Nimmt man  diese Aussage für sich, dann hat man mit M. Forschner!® die Frage zu  stellen, ob sie wirklich ein Argument enthält, also eine Sachaussage ist  oder ob sie nur eine Worterklärung beinhaltet, ob sie — präziser gefragt —  eine Antwort gibt auf die normativ-ethische Frage: „Warum ist staatliches  Strafen als solches gerechtfertigt?“ oder auf die semantische Frage: „Was  meinen wir mit dem Wort ‚Strafe‘?“  Kant gibt folgende Nominaldefinition: „Das Strafrecht ist das Recht  des Befehlshabers gegen den Unterwürfigen, ihn wegen eines Verbre-  chens mit einem Schmerz zu belegen.“ !7 Dieser Aussage zufolge, wenn  man in ihr die Merkmale einer Definition erfüllt sieht, also die Kopula  ‚ist‘ im Sinne von ‚versteht man‘ liest, ist in dem Terminus ‚Strafe‘ das Be-  deutungselement ‚wegen eines Verbrechens‘ enthalten. Der Ausdruck  ‚wegen eines Verbrechens‘ ist synonym mit der Wendung ‚weil er verbro-  chen hat‘ aus dem ersten Argument. Kant versteht — anders und abkür-  zend gesagt —.also unter ‚Strafe‘ a) die Zufügung eines Übels („Belegen  mit einem Schmerz“ b) aufgrund einer Gesetzesverletzung. Der kanti-  sche Gebrauch dieses Wortes stimmt hinsichtlich dieser beiden Elemente  mit dem gewöhnlichen Verständnis überein.  ‘Denn die Standardbedeutung des Wortes ‚Strafe‘ weist, wie H. Hart  darlegt, fünf Elemente auf:  „I. Sie muß die Zufügung von Leid oder anderen Konsequenzen beinhalten, die ge-  wöhnlich als unangenehm gelten. II. Sie muß einen Verstoß gegen rechtliche Normen  zum Gegenstand haben. III. Sie muß sich gegen denjenigen richten, der tatsächlich  oder vermutlich den Verstoß begangen hat. IV. Sie muß von Menschen, und zwar von  einer anderen Person als dem Täter, mit Absicht vollzogen werden. V. Sie muß von ei-  1# Kant, Metaphysik 158 (VI/331).  1 Vgl. M. Forschner, Kant versus Bentham. Vom vermeintlich kategorischen Imperativ  des Strafgesetzes, in: R. Brandt (Hg.) 376382 (s. Anm. 14).  7 Kant, Metaphysik 158 (VI/331). Eine genauere Erläuterung dieses Satzes findet sich  bei Höffe, 360-364.  64mMu jederzeıt 11UT darum wiıder ıh ' den Verbrecher|] verhängt
werden, weıl verbrochen hat.“ 15

In diesem kurzen Nebensatz sollen darf INa  — Kants Aussageab-
sicht ohl verstehen die Implikationen des 1er nıcht weıter ausgeführ-
ten Grundgedankens einer absoluten Straftheorie anklıngen. Nımmt INa

diese Aussage für sıch, dann hat in  - mMI1t Forschner !® dıe rage
stellen, ob S1€e wirklich eın Argument enthält, also iıne Sachaussage 1St
oder ob s$1e U  — eıne Worterklärung beinhaltet, ob S1€e präzıser gefragt
eıne Antwort o1bt auftf die normativ-ethische rage „Warum 1St staatliches
Strafen als solches gerechtfertigt?” oder autf die semantische rage „Was
meınen WIr mıt dem Wort ‚Strafe‘?”

Kant o1bt tolgende Nominaldetinıition: . Das Strafrecht 1St das Recht
des Betehlshabers den Unterwürfigen, ıh SCH eınes Verbre-
chens mıt einem Schmerz belegen. © 17 Dieser Aussage zufolge, WECNN

INan in ihr die Merkmale einer Definıition erfüllt sıeht, also die Kopula
1ST 1m Sınne VO ‚versteht man lıest, 1St iın dem Terminus ‚Strafe‘ das Be-
deutungselement y  SCH eınes Verbrechens‘ enthalten. Der Ausdruck
‚WERECN eınes Verbrechens‘ 1St SYNONYIN mıiıt der Wendung ‚weıl verbro-
chen hat‘ Aaus dem ersten Argument. Kant versteht anders un abkür-
zend gESART Iso ‚Strate‘ a) die Zufügung eınes Übels („Belegen
mI1t eınem Schmerz“ aufgrund eıner Gesetzesverletzung. Der kantı-
sche Gebrauch dieses Wortes stiımmt hinsichtlich dieser beiden Elemente
mıiıt dem gewöhnlichen Verständnıs übereın.

Denn die Standardbedeutung des Wortes ‚Strafe‘ welst, Ww1€ Hart
darlegt, füntf Elemente auf

”I S1e MU: die Zufügung VO Leıid der anderen Konsequenzen beinhalten, die SC-
wöhnlich als unangenehm gelten. IL S1e MUu eıiınen Verstofß rechtliche Normen
ZU. Gegenstand en ı888 Sıe mu{ sıch denjenıgen richten, der tatsächlich
der vermutlich den Verstofß begangen hat. Sıe muß VO Menschen, un! ‚.War VO

einer anderen Person als dem Täter, mI1t Absicht vollzogen werden. S1e mu{fß VO e1-

15 Kant, Metaphysık 158 V1/331)
16 Vgl Forschner, Kant VEerSusSs Bentham. Vom vermeintlich kategorischen Imperatıv

des Strafgesetzes, in: Brandt Hg.) 3/76—382 Anm 14)
17 Kant, Metaphysık 158 \V1A3312 FEıne Erläuterung dieses Satzes fıindet sıch

bei Höffe, 160—364
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HCT Autorität auferlegt uUun: vollzogen werden, dıe durch Jjenes Rechtssystem, das
der Verstofß gerichtet ISt, konstituiert wırd.“ 18

Es 1sSt 1U üblıch, den Anfang dieses Abschnittes zıtierten Satz
Kants als den Grundgedanken einer „Vergeltungstheorie“, die als eine
Hauptvarıante einer absoluten Stratftheorie gilt, bezeichnen. kKkann
dieser Satz aber in der Fa als eın Argument angesehen werden? Wird SC-
Sagl, die Strafe se1l als eıne Ma{fßnahme der Vergeltung aufgrund eiınes
vorhergehenden Fehlverhaltens begreifen, annn wiıird den obıgen est-
stellungen zufolge lediglich die Bedeutung des Wortes ‚Strafe‘ erklärt.
‚Jemanden bestrafen‘ heißt ‚ıhm eın bel zufügenwegen einer (sesetzesver-
letzung‘. Im Wort ‚Strafe‘ 1St das Bedeutungselement ‚WESCH eınes Ver-
brechens‘ analytısch enthalten. Eın sachliches Argument, das Strafe als
solche rechtfertigt, 1St miıt dieser Aussage noch nıcht benannt, e wırd le-
dıgliıch kategorisch erklärt: Staatliıches Strafen 1St berechtigt.

Jeder, ob NUu VO einem deontologischen der einem teleologischen
Standpunkt au argumentiert, versteht das Wort ‚Strafe‘ S daß 1r-
gyendeıne orm einer Vergeltung meınt. Behauptet jemand dagegen CLWA,
das Erleiden eıner Strafe habe eınen Akt der Sühne darzustellen, durch
den der Straftäter sıch der ınneren Eınstellung nach VO  e} dem (setanen di-
stanzıert, bereut un dies durch Taten des Verzichts der der Wıeder-
gutmachung glaubhaft machen sucht, dann x1ibt nıcht eıne Worter-
klärung, sondern führt in orm eıner These einen sachlichen Rechtfer-
tiıgungsgrund Während der Gedanke der Sühne eın analytıscher
Bestandteil des Wortes ‚Strafe‘ ISt, 1St der Gedanke der Vergeltung 1es

Von dieser sprachlichen Feststellung abgesehen äfßt sıch weıterhın VO
eiıner sachlichen Überlegung her zeıgen, da{fß der Gedanke der Vergel-
tung nıcht eın exklusives Element einer deontologisch argumentierenden
Strattheorie 1St. Wırd die Berechtigung einer Strafvollstreckung davon
abhängig gemacht, da{fß die strafwürdige Tat auch wirklich begangen
worden ISst, dann steht dies keineswegs 1m Wıderspruch eiıner teleolo-
gisch konzipierten relatıven Straftheorie, dıe den Sınn VO  — Strate 1in der
Vermeıdung zukünftiger Straftaten sıeht. Diese 1ST entworten VO  — der
Idee der Abschreckung her Abschreckung ann aber NUur tunktionieren,
WEeNnNn die für den Fall einer Gesetzesverletzung angedrohte Strafe nach
begangenen Taten auch wırklıch vollzogen wırd.

Zweite posıtıve Aussage: Der ?sstrafcnde „mufß stratbar befunden
sCiIN

Die Schwierigkeit, den allseıts behaupteten deontologischen Gehalt
VO Kants „Theorie der Gerechtigkeit“ ermitteln, wırd durch seıne
zweıte posıtıve Aussage gleichfalls nıcht beseitigt: der Bestratende
„muß stratbar befunden sein.“ Das Wort ‚strafbar‘ 1St nıcht eindeu-

18 Hart, Prolegomena 61 Er greift auf entsprechende Ausführungen VO:  ea Flew un:
Benn zurück. 19 ant, Metaphysık 159 XI/L33D
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Ug, sondern annn zweiıerlel INeE1INEN „Eıinmal bezeichnet CD, schola-
stisch gesprochen, das Materıalobjekt des Prädikats bestrafen alles,
W as überhaupt bestraftt werden ann Zum anderen wırd häufig bereıts

CNSCICH Siınne VO ‚straffällig verwendet, eLwa der Wendung ‚JE-
mand hat sıch stratbar gemacht‘. Dıie Bedeutung VO  e ‚straffällig‘ schliefßt
die Bedeutung VO  an ‚straftbar‘ ecin “* 70

och gleich ı welcher Bedeutung Kant das Wort gebraucht und da-
MItL den Satz verstanden W1IS55S5cCNMN ll lıegt be1 keiner der beiden Verste-
hensmöglichkeiten EeE1iINE Kennzeıchnung sachlichen Differenz

teleologıisch konzipierten Stratftheorie VO  - Da{fß Nnu  — dem 1Ne€e Strate
zugefügt werden darf der überhaupt strafwürdigen Täat tähıg 1ST
W as der Sache nach dafß dies u  E auf jemanden zutritfft der
gyendeıiner VWeılse über SCIN Handeln reflektieren un sıch and-
lungsmöglıchkeit entschließen kann, das raucht auch VO Teleo-
logen nıcht bestritten werden Jedenfalls 1IST das hier eigentlich
angesprochene Problem ob nämlıch rechtliche Schuld als Voraussetzung
für C1iNeE Strafe zurechenbaren Entscheidung ihren Grund hat
der nıcht2! un WIC sıch diese des Näheren zunächst eiınmal
C1IN anderes als das, ob die teleologischen oder dıe deontologischen
Rechtfertigungsgründe für staatlıches Strafen die plausıbleren sınd Der
VO Kant angezlelte Grundsatz „Keıne Strafe ohne Schuld benennt CINEC

notwendige Voraussetzung für das Strafen, ann als solcher nıcht als
deren Rechtfertigungsgrund dienen Gleiches galt entsprechend für die
Z wWEeIl1tLe Verstehensmöglichkeit wonach 1U  — der bestraftt werden darf der
nachweislich 1NE Straftat begangen hat Im übrıgen hegt annn gegenüber
der ersten pOSILLVEN Aussage eın Gedanke VO  e Dıiıe Teılsätze „weıl

verbrochen hat un ‚weıl straffällig geworden FST. sınd sinngleıch
Vollständıig Zitiert lautet der Passus der Verbrecher „mufß vorher

stratbar befunden SCIN, ehe noch daran gedacht wırd aus dieser Strafe
CINISCH Nutzen für ıhn selbst oder Miıtbürger zıehen 22 Beab-
sıchtigt Kant, W as sıch durch Benutzung CC temporalen Wen-
dung nahelegt, 1Ne€e logische Abfolge beschreıiben, nämlich die, dafß
zunächst einmal die Voraussetzung für C176 Bestrafung ertüllt SC1IN MuUu
bevor deren Zweck ZU Tragen kommen ann dann hat damıt kei-
DCT Weıse C1INEC gegenteılıge Auffassung nach teleologischen Krı-
terien konzıpierten Strattheorie formuliert Dıie Einsicht diese Abfolge
1ST trıvial

20 Forschner, 381
21 Wer jede Zurechenbarkeit leugnet, der sıeht zwıschen Stratfe und Sıcher-

heits- der therapeutischen Maßnahme keıinerleı Unterschied, kennt ı Grunde NnUu letz-
Für ıh: sıch eine als ‚Strafte‘ bezeichnete Handlung nıcht anders aus als

beispielsweise C1iNC ZWaANHSWCISC Eınweisung 1 £CE1NE Quarantänestatıion. In beıden Fällen
wiırd jemandem ı gleicher Weiıse e1in nıcht-sıttlıches bel (z die Beschränkung der Bewe-
gungsfreıheılt) zugefügt für ELWAS, das nıcht verantworten hat.

22 Kant, Metaphysık 159 VD
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In diesem Zusammenhang INa der 1INnweIls angebracht sE1IN, da{fß die
rage nach der Berechtigung VO Strafe sıch aus dem Blickwinkel des C3E:
setzgebers un: dem des Rıchters Jeweıls anders stellt. Di1e Maxıme des
Rıchters hat se1ln: U eın Schuldiger, also 1LUFr der, der erwıesenerma-
ßen eıne 1MmM rechtlichen Sınne zurechenbare Straftat begangen hat, darf
bestraft werden. Miırt dieser Feststellung 1St aber nıchts darüber SC-
macht, aTUu Strafe als solche seın soll, der Gesetzgeber ber-
haupt Strafgesetze erlassen soll Dıe Einsicht in die Rıchtigkeıit der
enNanNnNtLEN richterlichen Maxıme steht 1n keinerle1l Wıderspruch Z der
Ansıcht, da{fß die Verhängung VO Straten der zukünftigen posıtıven
Folgen ertforderlich un damıt berechtigt 1st 2°

Die Kontroverse, ob i1ine absolute oder eıne relatıve Straftheorie rich-
tig ISt, hat die Begründung der gesetzgeberischen Tätigkeıt 1m Blıick Ia
sotern 1St der kantiıschen Aussage „Rıchterliche Strate MuUuDIE STRENG DEONTOLOGISCH VERSTANDENE IDEE DER GERECHTIGKEIT  In diesem Zusammenhang mag der Hinweis angebracht sein, daß die  Frage nach der Berechtigung von Strafe sich aus dem Blickwinkel des Ge-  setzgebers und dem des Richters jeweils anders stellt. Die Maxime des  Richters hat zu sein: nur ein Schuldiger, also nur der, der erwiesenerma-  ßen eine im rechtlichen Sinne zurechenbare Straftat begangen hat, darf  bestraft werden. Mit dieser Feststellung ist aber nichts darüber ausge-  macht, warum Strafe als solche sein soll, warum der Gesetzgeber über-  haupt Strafgesetze erlassen soll. Die Einsicht in die Richtigkeit der  genannten richterlichen Maxime steht in keinerlei Widerspruch zu der  Ansicht, daß die Verhängung von Strafen um der zukünftigen positiven  Folgen erforderlich und damit berechtigt ist??.  Die Kontroverse, ob eine absolute oder eine relative Straftheorie rich-  tig ist, hat die Begründung der gesetzgeberischen Tätigkeit im Blick. In-  sofern ist der kantischen Aussage: „Richterliche Strafe ... muß ... wider  ihn [den Verbrecher] verhängt werden, weil er verbrochen hat“, nimmt  man sie wörtlich, zwar zuzustimmen, sie gibt nur keine Antwort auf un-  sere erste Frage. Denn sie enthält eine Maxime richterlichen, nicht des  gesetzgeberischen Handelns.  Nun ist es —- so darf man vermuten — nicht Kants Absicht, in dem oben  zitierten Passus nur eine Voraussetzung für staatliches Strafen zu benen-  nen, sondern er will seine Aussage als ein Argument für deren Rechtferti-  gung verstanden wissen. Er ist mithin der Ansicht, daß ein Verbrechen  aus sich heraus nach einer Vergeltung in Form einer Strafe verlangt und  daß mit diesem Gedanken ein zureichender Grund für das Strafen ange-  führt ist. Eine Strafe als eine Maßnahme der Vergeltung trägt ihren Sinn  in sich selbst, sie stellt allem Anschein nach einen Selbstzweck dar. Zu ıh-  rer Legitimierung bedarf es nicht, jedenfalls nicht primär des Hinweises  auf die positiven Folgen für den Betroffenen und/oder für die Gesell-  schaft.  {  Es ist für das Verständnis dieses Gedankens nicht unerheblich, seinen  Anwendungsbereich sich ein wenig näher vor Augen zu führen. Kant  schränkt den Geltungsbereich der „Vergeltungstheorie“ nämlich auf ei-  nen bestimmten Bereich von Gesetzesverletzungen ein, und zwar auf den  von ihm so genannten Bereich der Verbrechen. Es wäre ein Mißverständ-  nis, zu meinen, daß er damit jeden Verstoß gegen ein positives Gesetz  meint. Vielmehr spricht er nur dann von einem Verbrechen, wenn sowohl  auf der Ebene der Motivation als auch auf der der Tat jeweils eine be-  2 Vgl. den Hinweis von /. Rawls, „daß der Richter und der Gesetzgeber verschiedene Po-  sitionen einnehmen und in verschiedene Richtungen blicken: Der eine sieht in die Vergan-  genheit, der andere in die Zukunft. Die Rechtfertigung dessen, was der Richter als Richter  tut, gleicht der Vergeltungstheorie; die Rechtfertigung, was der (ideale) Gesetzgeber als Ge-  setzgeber tut, gleicht der utilitaristischen Auffassung.“ (Zwei Regelbegriffe, in: Einführung  in die utilitaristische Ethik, hg. von O. Höffe, München 1975, 98).  67wıder
hn den Verbrecher] verhängt werden, weıl verbrochen hat“, nımmt
INa  en S$1€e wörtlıch, ZWAar zuzustiımmen, s1e o1bt U keine Antwort auf
SGT rage Denn S$1€e enthält 1ne Maxıme richterlichen, nıcht des
gesetzgeberischen Handelns.

Nun 1St P dartf INa  e nıcht Kants Absıcht, in dem oben
zıtlerten Passus NUu  - eine Voraussetzung für staatliıches Strafen benen-
NCN, sondern 111 seıne Aussage als eın Argument für deren Rechtterti-
SUuNng verstanden wI1ssen. Er 1St mıthın der Ansıcht, daß eın Verbrechen
a4Us sıch heraus nach einer Vergeltung 1ın Oorm eiıner Strate verlangt un
da{fß miıt diesem Gedanken eın zureichender Grund für das Straten ANSC-
führt ISt. ıne Strate als iıne Ma{fßsnahme der Vergeltung rag ihren Sınn
in sıch selbst, S$1€e stellt allem Anschein nach eiınen Selbstzweck dar Zu iıh-
DE Legitimierung bedart 65 nıcht, jedenfalls nıcht primär des Hınweilises
auf die posıtıven Folgen für den Betroffenen und/oder für die Gesell-
schaft.

Es 1St für das Verständnis dieses Gedankens nıcht unerheblich, seinen
Anwendungsbereich sıch eın wen1g näher VO  — ugen führen. Kant
schränkt den Geltungsbereich der „Vergeltungstheorie” nämlıch auf e1-
NCN bestimmten Bereich VO Gesetzesverletzungen eın, un ZWAar auf den
VO ıhm gENANNLEN Bereich der Verbrechen. Es waäare eın Miflsverständ-
n1S, meınen, da{ß damıt jeden Verstofßß eın pOosıtıves Gesetz
meınt. Vielmehr spricht Nnu  K dann VO  — einem Verbrechen, Wenn sowohl
auf der Ebene der Motivatıon als auch autf der der Tat jeweıls ine be-

z Vgl den 1NWweIls VO Rawls, „dafß der Richter und der Gesetzgeber verschiedene DPo-
sıtıonen einnehmen un In verschiedene Rıchtungen blicken: Der eıne sıeht in die Vergan-genheit, der andere ın dıe Zukuntt. Dıie Rechtfertigung dessen, Was der Richter als Rıchter
CUuL, gleicht der Vergeltungstheorie; die Rechtfertigung, W as der (ıdeale) Gesetzgeber als Ge-
setzgeber CUL, yleicht der utilıtarıstischen Auffassung.“ (Zweı Regelbegriffe, 1nN: EinführungINn die utilıtarıstische Ethik, hg VO  — Höffte, München VS: 98)
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LimmMLE Bedingung ertüllt ist ** Was die Motivatıon betrittt wırd 1Ur

dıe treiwillig un IMI1L klaren Bewußtsein der Rechtswidrigkeit voll-
ZOBECNEC also eLtwa nıcht 1Ne tahrlässıge Taf als C1MN Verbrechen bezeichnet
„Eıne unvorsätzliche Übertretung, die gyleichwohl zugerechnet werden
ann heißt blofße Verschuldung culpa) ıne vorsätzlıche (d diejenige,
welche MIL dem Bewußfßtsein da{ß S1C Übertretung SCI, verbunden 1St) heiflßt
Verbrechen dolus) 25 An anderen Stelle ann INnNan JR noch 5
AAA Vorstellung VO demW W as Kant hınsıchtlich der Motiıva-
LiON beı Verbrechen VOT ugen hat Dort teılt S1E 551 die der
nıederträchtigen und die der gewalttätigen (;emütsart eın?®

W as die Tat etrıfft, sınd den Anwendungsbereıich der „Ver-
geltungstheorie” nach Kant NUur solche schwerwıiegenden Rechtsverlet-
ZUNSCH subsumieren, durch die „das SEMECINC Wesen un nıcht blofß
1N€ einzelne Person gefährdet wırd.‘W Dıiese Art der (sesetzesver-
stölße Nnnn Kant öftfentliche Verbrechen Durch S1C macht der Täter sıch
unfähig, C1N Staatsbürger SCIN 2 gefährdet dıe Staatssiıcherheit??
7u iıhnen rechnet Kant „falsch eld der Wechsel machen Diebstahl
un aub $ siıcherlich auch den Mord

Das PLIINCIDIUMN divisıonıs der Unterscheidung zwischen öffentlichen
Verbrechen un anderen Gesetzesverletzungen ıldet, WIC gyESAaAZT, die
Gefährdung des Gemeimnwohls Damıt 1SLE ec1in sehr allgemeıiner Ma{fistab
angegeben, dafß die Subsumti:on Einzeltalls der beıiden
Klassen sehr schwierıig IST, S1C6 ohne die Zuhiltftenahme spezıfischerer Krı1-
terıen aum möglıch 1ST Kant selbst o1bt keıine Weltere Auskunft darüber,

welcher Weıse das Krıterium verstanden 155en 111
Für NSsSeTrTE Überlegungen 1ST auch U als solches VO Interesse

Denn Kant legt teleologischen Ma{fßstab zugrunde, beurteilen
können, ob die „Vergeltungstheorie ZUur Anwendung bringen 1ST

oder nıcht. Logisch vorgangı ZUuUr Applıkation deontologisch be-
gyründeten Straftheorie ı1ST mıiıthin ermitteln, ob die Bedingung datfür
ertüllt ı1ST. ber letzteres wırd anhand teleologischen Krıteriums
entschieden. Mıiıt dieser Feststellung bleibt selbstverständlich offen,

der deontologische Gehalt VO  e Kants „Theorıe der Gerechtigkeit“
besteht.

24 Vgl azu Naucke Dıi1e Reichweite des Vergeltungsstrafrechts bel Kant, Schles-
wıg-Holsteinische Anzeıgen 964 Nr 207—7209

25 ant Metaphysık V1/224)
26 Vgl eb 158 VD

Ebd
28 Ebd „Diejenige Übertretung des öffentlichen Gesetzes, die den, welcher S1IC begeht,

unfähig macht, Staatsbürger F SCIN, heifßit Verbrechen schlechthin .. ‚ oder auch e öffentli-
ches Verbrechen.“

29 Vgl eb 195 V1/362)
30 Ebd 158 (VI/331) Wenn Kant den Diebstahl den öffentlichen Verbrechen zählt,

dann ı1ST vermuten, dafß nıcht jeden geringfügigen, sondern NU en grofß angelegten
Diebstahl
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Nebenbei se1 emerkt: Wıe die Ansıcht, da{fßs Kant auf ede Verletzung

posıtıven Rechts dıe „Vergeltungstheorie” angewandt wI1ssen will, talsch
1St, 1St die gelegentlich geäußerte Auffassung, in dem Gedanken der
Vergeltung äußere sıch eın primıtıver Racheinstinkt, gleichtalls talsch.
Denn die Strafverhängung un -vollstreckung obliegt der staatlıchen Ge-
walt, S$1E IST nıcht Sache eıner WI1e€e auch immer gedachten „Privatjustiz“ S
S1e geschıeht nach den Regeln der geltenden Rechtsordnung. Damıt 1St In
eiınem gewıssen Maifie der Getahr vorgebeugt, da{fß Menschen der subjek-
tıven Wıillkür einzelner, der sıch selbst keıne Kontrollen auferlegenden
Macht des Stärkeren, den ımpulsıven Reaktionen des Augenblicks gC-

sınd.
art dıe Idee der Vergeltung also nıcht mıt einem Bedürftfnis nach Ra-

che gleichgesetzt werden, W as beinhaltet sie dann? Kants Antwort: Sıe 1St
Ausdruck eıiner unmıittelbaren Forderung der Gerechtigkeit>2. Denn Wer

eın verbindliches Rechtsgesetz wıssentlich un willentlich vr
stößt, der verdient alleın aufgrund dessen Strate. In der Ethik spricht CFE

VO der Idee der Stratwürdigkeıt. Es 1ST „CLWAa.: In der Idee uUuNnserer praktı-
schen Vernunft, welches die Übertretung eınes sıttlichen (Gjesetzes begle1-
teL, nämlıch hre Strafwürdigkeıt. ” Dıiıe Strate mu „als bloßes be]l fur
sıch selbst gerechtfertigt se1n, soda{fs der Gestrafte selbst gestehen
mufßs, se1l iıhm selbst recht geschehen und se1n Los se1l seiınem Verhalten
vollkommen ANSCMESSCH. In jeder Strafe als solcher mu ZuUuerst Gerech-
tigkeıt se1n, und diese macht das Wesentliche dieses Begriffs Qus. 93

ıne moralısch notwendige, nıcht kausal notwendiıge Reaktion auf
31 Vgl eb 318 V1/460) „Eıne jede das Recht eınes Menschen kränkende Tat X  verdient

Strafe, wodurch das Verbrechen A dem Täter gerächt (nıcht blofß der zugefügte Schaden
setzt) wird Nun 1St aber Strafe nıcht eın Akt der Privatautorıität des Beleidigten, sondern el-
nNnesS VO ihm unterschiedenen Gerichtshofes“; und darf „keıine Strafe, on WE cs auch sel,
AauUsSs Hafs verhängt werden“

32 Vgl DOoN Hiıldebrand, Ethik, Stuttgart SO 182 SE ISt eıne elementare Gege-
benheit, da{fß moralısche Schuld Strafe verlangt. Die unvergleichbare Dısharmonıie, die eıne
sıttliche Schuld hervorruft, erheischt gebieterisch GenugtuungDIE STRENG DEONTOLOGISCH VERSTANDF;NE IDEE DER GERECHTIGKE?T  Nebenbei sei bemerkt: Wie die Ansicht, daß Kant auf jede Verletzung  positiven Rechts die „Vergeltungstheorie“ angewandt wissen will, falsch  ist, so ist die gelegentlich geäußerte Auffassung, in dem Gedanken der  Vergeltung äußere sich ein primitiver Racheinstinkt, gleichfalls falsch.  Denn die Strafverhängung und -vollstreckung obliegt der staatlichen Ge-  walt, sie ist nicht Sache einer wie auch immer gedachten „Privatjustiz“ .  Sie geschieht nach den Regeln der geltenden Rechtsordnung. Damit ist ın  einem gewissen Maße der Gefahr vorgebeugt, daß Menschen der subjek-  tiven Willkür einzelner, der sich selbst keine Kontrollen auferlegenden  Macht des Stärkeren, den impulsiven Reaktionen des Augenblicks ausge-  setzt sind.  Darf die Idee der Vergeltung also nicht mit einem Bedürfnis nach Ra-  che gleichgesetzt werden, was beinhaltet sie dann? Kants Antwort: Sie ist  Ausdruck einer unmittelbaren Forderung der Gerechtigkeit?. Denn wer  gegen ein verbindliches Rechtsgesetz wissentlich und willentlich ver-  stößt, der verdient allein aufgrund dessen Strafe. In der Ethik spricht er  von der Idee der Strafwürdigkeit. Es ist „etwas ın der Idee unserer prakti-  schen Vernunft, welches die Übertretung eines sittlichen Gesetzes beglei-  tet, nämlich ihre Strafwürdigkeit.“ Die Strafe muß „als bloßes Übel für  sich selbst gerechtfertigt sein, sodaß der Gestrafte  selbst gestehen  muß, es sei ihm selbst recht geschehen und sein Los sei seinem Verhalten  vollkommen angemessen. In jeder Strafe als solcher muß zuerst Gerech-  tigkeit sein, und diese macht das Wesentliche dieses Begriffs aus.“  Eine moralisch notwendige, nicht kausal notwendige Reaktion * auf  31 Vgl. ebd. 318 (VI/460): „Eine jede das Recht eines Menschen kränkende Tat vcérdient  Strafe, wodurch das Verbrechen an dem Täter gerächt (nicht bloß der zugefügte Schaden er-  setzt) wird. Nun ist aber Strafe nicht ein Akt der Privatautorität des Beleidigten, sondern ei-  nes von ihm unterschiedenen Gerichtshofes“; und es darf „keine Strafe, von wem es auch sei,  aus Haß verhängt werden“ (319).  32 Vgl. D. von Hildebrand, Erthik, Stuttgart u.a. 20.J., 182: „Es ist eine elementare Gege-  benheit, daß moralische Schuld Strafe verlangt. Die unvergleichbare Disharmonie, die eine  sittliche Schuld hervorruft, erheischt gebieterisch Genugtuung ... Dieses Erlebnis darf auf  keinen Fall mit dem Racheinstinkt verwechselt werden. Rache bezieht sich nur auf ein uns  selbst zugefügtes Übel; dieses kann etwas bloß subjektiv Unangenehmes oder Leidvolles sein,  oder ein objektives Übel, eine objektive Verletzung unserer Rechte oder der Rechte unserer  Familie, unserer Sippe usw.“  33 J Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Hamburg 1967, 44f (=Ak-Ausg. V 37). Be-  kannılich äußert sich Hegel zumindest in einer ähnlichen Weise wie Kant. Der „oberflächli-  che Charakter eines Übels wird in den verschiedenen Theorien über die Strafe, der  Verhütungs-, Abschreckungs-, Androhungs-, Besserungs- usw. Theorie, als das Erste vor-  ausgesetzt, und was dagegen herauskommen soll, ist ebenso oberflächlich als ein Gutes be-  stimmt. Es ist aber weder bloß um ein Übel noch um dies oder jenes Gute zu tun, sondern es  handelt sich bestimmt um Unrecht und um Gerechtigkeit. Durch jene oberflächlichen Ge-  sichtspunkte aber wird die objektive Betrachtung der Gerechtigkeit, welche der erste und  substantielle Gesichtspunkt bei dem Verbrechen ist, beiseite gestellt.“ (Grundlinien der Phi-  losophie des Rechts $ 99, in: Theorie-Werkausgabe, Frankfurt 1970, Bd. 7, 187f.).  34 Daß die Strafe keine kausale Folge der Schuld ist, erweist das einfache Faktum, daß  trotz Schuld die Bestrafung unterbleiben kann, weil beispielsweise der Straftäter unentdeckt  bleibt. Die Bestrafung stellt eine eigene Handlung dar; sie wird bewußt und gewollt vollzo-  gen. Im Unterschied dazu erlebt der Mensch ein Naturereignis (z. B. eine Überschwemmung,  69Dieses Erlebnis darf auf
keinen Fall miıt dem Racheinstinkt verwechselt werden. Rache bezieht sich 11U auf eın uns
selbst zugefügtes Übel; dieses annn blofß subjektiv Unangenehmes der Leidvolles se1ın,
der eın objektives Übel, eıne objektive Verletzung uUunserer Rechte der der Rechte unserer

Famılıie, unNnseTer Sıppe usw.“
Kant, Krıtık der praktischen Vernunft, Hamburg 196/, 44 { (=Ak-Ausg. 37) Be-

kanntlich außert sıch Hegel zumiındest In einer ähnliıchen Weıse WI1e Kant. Der „obertflächli-
che Charakter eınes UÜbels wird ın den verschiedenen Theorien ber die Strafe, der
Verhütungs-, Abschreckungs-, Androhungs-, Besserungs- USW. Theorie, als das Erste VOI-

AUSSESELZL, un:! WAas dagegen herauskommen soll, 1St ebenso obertlächlich als eın (Csutes be-
stimmt. Es 1STt aber weder bloß eın be]l och 38 1€es der jenes (sute Lun, sondern
handelt sıch bestimmt Unrecht un: Gerechtigkeıt. Durch jene obertlächlichen (5@e-
siıchtspunkte ber wırd die objektive Betrachtung der Gerechtigkeit, welche der un
substantielle Gesichtspunkt beı dem Verbrechen ISt, beiseite gestellt.” (Grundlinien der Phı-
losophie des Rechts 9 9 1n: Theori:e-Werkausgabe, Frankfurt 1YAC: 7) 187f

34 Dafiß die Strafe keine kausale Folge der Schuld ISt, erwelst das eintache Faktum, da
Schuld die Bestrafung unterbleiben kann, weiıl beispielsweise der Strattäter unentdeckt

bleıbt. Die Bestrafung stellt eine eıgene Handlung dar; S1e wırd bewufist und gewollt vollzo-
SCH Im Unterschied azu erlebt der Mensch eın Naturere1ign1s (z eıne Übefschwemmung,
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eine Nicht-Anerkennung einer moralıschen Norm hat die Bestrafung
se1n. S1e 1St eın physısches Übel, welches, WECNN c auch nıcht als natürlı-
che Folge mıt dem Moralisch-Bösen verbunden wäre, doch als Folge
nach Prinzıpien eıner sıttlichen Gesetzgebung verbunden werden
müfßte.“ 5 Was Kant für den Bereich der Moral Sagtl, das galt seiner An-
sıcht nach entsprechend für den des Rechts.

Ist 198808 dieser Gedanke der Strafwürdigkeit en deontologisch begrün-
deter? Wenn Kant davon spricht, daß „1IN jeder Strate uerst Gerechtig-
eıt se1ın muß“”, 1St dann der Gedanke der Gerechtigkeit als ein deontolo-
gischer verstehen? Dailß beıdes nıcht der Fall ISt, soll 1er 1ın aller Kürze
gezeigt werden, un ZWAAar anhand einer schematischen Darstellung, die
die Autbauelemente eıner moralıschen un entsprechend eıner rechtli-
chen Handlung aufzeigt:

bewußte treie Verdienst LohnAnerkennungobjektive Merkmale —_ Wert Sollen
bewulßfißte treıe Schuld StrafeAblehnung

objektiv vorgegeben Stellungnahme Beziehung
des (30°

Beziehung des Gebührens bührens

Für Nnsere Überlegungen 1STt die zweıte Beziehung des Gebührens VO
Interesse. och 1ST tür iıhr Verständnis erforderlich, zunächst einmal|l
das Schema als anzZesS stichwortartig erläutern. Der Mensch erkennt,
dafß ELWwWAaS bestimmte objektive Merkmale autweist un da{fß aufgrund
dessen eınen Wert darstellt. So 1St beispielsweise eın Merkmal des
menschlichen Lebens, da{ß CS die fundamentale Bedingung der Möglıch-
eıt für alle Tätigkeıit, für alles Streben bıldet. Es dürtte mithin jeder-
annn nachvollziehbar se1n, da{fs CS eınen tundamentalen Wert darstellt, 65
als eiın VWert vorgegeben 1St. Wenn ELWwWAS eiınen Wert darstellt, dann
kommt ıhm Z dann gebührt e iıhm, anerkannt, bejaht, verwirklicht

werden. In uUuNnserem Beıspıel bedeutet dies: der Mensch hat 6S sıch ZUuUr
Maxıme machen, menschliches Leben 1im Ma{fie des Möglıchen
schützen. Der angesprochene Gedanke 1St ein teleologıischer Grundge-
danke das moralısche Handeln hat seınen Ma{sstab und seinen Rechtfer-
tigungsgrund 1ın dem Wert, worauf 6S sıch ezieht. Der Wert verhält sıch
ZU Sollen W1e der Grund Z Begründeten. Damıt 1St die Bezıie-
hung des Gebührens angesprochen.

Be1 dieser Stellungnahme wırd vOorausgesetzL, dafß der Mensch 1m Be-
Sıtz der entsprechenden Werterkenntnis 1St In ihr 1sSt zugleıch frei. Er
annn die geforderte Wertantwort geben oder S1€e ablehnen. Im ersten Fall
ine Krankheit) als eın Wıderfahrnis; auf dessen Entstehen hat entweder keinerlei der
mındest ın der Regel keine Einwirkungsmöglichkeiten.

35 Kant, Krıtik 45
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erwirbt sıch eın Verdienst, 1m zweıten macht sıch durch die VerweIl-
gCrunNgs schuldıg. Und 65 drängt sıch uns der Eindruck auf, daß die Jewel-
lıge Entscheidung nochmals nach eıner Reaktion verlangt. Wer die
geforderte Wertantwort &1bt, sıch damıt eın Verdienst erwirbt, dem SC-
bührt eın Lohn Kant drückt 1es au  ® der Tugendhafte der sıttlich
ZuLE Mensch) macht siıch des Glücks (=Inbegriff aller niıcht-sıttlichen
erte würdıg. Wer die geforderte Wertantwort bewulßfit un frei verwel-
Dert, sıch damıt schuldıg macht, der verdient Strafe. ach Kant macht
sıch der Schuldige strafwürdıg. Damıt 1St die Zzweıte Beziehung des C ;e-
ührens angesprochen. Wenn VO der ersten Beziehung des Gebührens
gılt, dafß darın eın teleologischer Grundgedanke sıch ausspricht, annn gılt
1es entsprechend auch hier.

Wırd c 18808 als eiıne Forderung der Gerechtigkeıit bezeichnet, dafß J6
mand aufgrund seınes Schuldiggewordenseins Strafe verdient?®, dieser
Gedanke jedoch, w1€e sıch gezelgt hat. eın deontologisch begründeter
1St, dann 1St die Konsequenz klar, daß in diesem Kontext der Ausdruck
‚Prinzıp der Gerechtigkeıt‘ nıcht für ıne deontologische Idee steht.

Trifft dıes Z,  ® wırd dann aber VO  —; der absoluten Straftheorie
1mM Sınne der „Theorıie der Gerechtigkeıit“ gemeinhin ZESART, s1e se1
die Klasse der nach deontologischen Gesichtspunkten konzıplerten Auf-
fassungen subsumieren? Dies geschieht, weıl der Gedanke der Straf-
würdıgkeıt ZU Bestandteıiıl einer deontologischen Auffassung werden
annn Dıies ISt der Fall, WenNnn die Zweckbestimmung der Stratfe in der Ver-
geltung für eine Gesetzesverletzung gesehen un diese exklusıv DESELIZT
wird. Letzteres 1st das Entscheidende. Die Strafe hat miıthın ihren Grund
in sıch selbst, s$1e wırd als reiner Selbstzweck betrachtet un: nıcht als eın
Weg, andere Ziele siıcherzustellen. Immer dann, Wenn jemand sıch
stratbar gemacht hat, 1STt unbedingt bestrafen, ohne dafß damıt VCOI-

bundene Folgen irgendwıe berücksichtigen wären.
ach Ansıcht eınes Vertreters eıner relatıven Straftheorie eıgnet dem

Strafrecht eın subsidiärer Charakter. Es trıtt U  —_ dann in Funktion, WenNnn

anders dıe Rechtssicherheıt, der Rechtsfriede nıcht gesichert werden
annn Für ih 1STt die begangene Straftftat der Anlaß der Bestrafung, die
Vermeıidung zukünftiger Straftaten aber deren rund So WwW1e€e be-
stımmten tellen Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt werden,
weıl sıch dort mehrere Verkehrsunfälle ereıgnet haben, aber damıt diese
1ın Zukunft vermıeden werden, wırd in Analogıe die Bestrafung SC-
rechtfertigt. Sıe stellt eıne präventıive Ma{fßsnahme dar

36 Vgl als eın Beıispiel für diesen Sprachgebrauch: „Vergeltung 1m weıtesten 1Nn g1bt Je-
dem das, W as iıhm gemäfß seiınem Seın, seiner Würde und besonders seiınem TIun gebührt. Sıe
ISt eıne Forderung der Gerechtigkeıt. Im ENSCICN iInn besteht die Vergeltung 1im gebühren-
den Lohn und ıIn der gerechten Stratfe fur gute un! OSse Taten Die Strate besteht 1ın der
Zufügung eines physıschen Übels fur eın gewolltes sıttliches bel Sıe 1St die gerechte Vergel-
tung tür das Böse der dıe schuldhafte Tat. (J.
Hg.) 432 (S Anm 1D

Schuster, Art. Vergeltung 1n Brugger
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iıne Parallele E dem angeführten Gedankengang tindet sıch bei eiıner
anderen deontologischen Argumentationsfigur. Di1e tradıtiıonelle Moral-
philosophie un -theologie begründet die sıttliıche Unerlaubtheit einıger
Handlungsweisen damıt, da{ß S$1e naturwıdrıg (=zweckwiıdrıig) seılen; als
solche sınd S1€e ausnahmslos hne jede Rücksicht auf etwaıge Folgen
vermeıden. eım ersten Schritt dieses Gedankenganges hegt ine teleolo-
gische Idee zugrunde. Es wırd nämlıich die Zweckbestimmung eıner
Handlungsweise ermuittelt. So wırd beispielsweise DSESART, der Zweck des
ehelichen Aktes se1 die Weckung Lebens, der Zweck der Sprache
sSe1 die Mıtteilung der Wahrheiıt. 7Zu einer Streng deontologischen Auffas-
SUuNg dieser Handlungsregeln kommt c5 erst dadurch, da{fß die jeweıls VOT-

SCHOMMENE Zweckbestimmung exklusıv gesetzt wırd mıt der Konse-
u  n  S da{ß nıemals S$1€ verstofßen werden darf, gleichgültig Was die
Folgen davon seın möÖögen.

Der 1InWweIls auf den theologischen Hıntergrund dieser Argumenta-
tiıonsfigur 1St unerläßßlıich, 11l INa  x sıch ihre innere Plausıibilität VOTr Au-
SCH führen. Denn für diıe Moraltheologen der Tradıtion dokumentiert
sıch in den Zweckbestimmungen dıe Absicht Gottes, des Schöpfers. In iıh-
1CNHN manıftestiert sıch die überlegene Weisheit (sottes. Wer sıch berechtigt
glaubt, diesen Zweckbestimmungen zuwıder handeln, der ma{r sıch
Al besser als (GGott WIssen, Was für den Menschen ul 1St Auf die
Stichhaltigkeit dieses Gedankengangs ISt hier nıcht einzugehen, se1l 1Ur
auftf eıne Parallele hingewiesen.

Was beı dieser Argumentationsfigur der theologische Hıntergrund ISt,
das scheint be1 der hier ZuUur Dıskussion stehenden Varıante einer absolu-
ten Straftheorie eın bestimmter ethischer Kontext seın. Das ethische
Prinzıp der Gerechtigkeit ordert einfachhıiın, da{fß rechtliche Schuld 4UusS
sıch heraus durch Strafe geahndet wird. Immer dann, aber auch 1Ur

dann, WEeNn Jjemand eın Verbrechen begangen hat, 1St CF bestrafen. Je-des Eınbeziehen anderer Rücksichten steht diesem Prinzıp Es
steht der Rechtsgemeinschaft mıthın nıcht Z anderen Gesichtspunktenden Vorrang einzuräumen, nter Berücksichtigung dieser Aspekte ELW.
Sanz oder teilweise auf iıne Verhängung eıner Strate verzichten.

An eine verstandene „Theorie der Gerechtigkeit“ 1St allerdings die
Anfrage stellen, ob S1€e das Phänomen staatlıchen Strafens ANSCMESSCN
wiederg1bt. Liegt nıcht dem Strafrecht die Unterscheidung zwıischen
strafwürdigen un nicht-strafwürdigen Tatbeständen voraus” Was ISt das
Krıteriıum für dıese offensichtlich gegebene Unterscheidung? Es 1St nıcht
die moralısche Verwerftflichkeit, WwW1€e 1es ıne deontologisch argumentle-rende Straftheorie unterstellen scheint. Nıcht alles, W as moralıisch
schlecht bzw. falsch 1St, 1St zugleıich 1m rechtlichen Sınne strafwürdig.Wer moralische Pflichten sıch selbst gegenüber, WI1€e die Sorge die e1-
SCNEC Gesundheıt, die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten, vernachläs-
Sıgt, wırd deshalb nıcht bestraft. Nıcht jede Lüge, nıcht jede Undankbar-

F



IIE SIRENG EONTOLOGISCH VERSTANDE;NE IDEE DE  z (GERECHTIGKEIT

keıt, nıcht jede seelisché Verletzung, nıcht jede Vernachlässigung elterlı-
cher Pflichten beispielsweıse wırd Strafe gestellt ?. Untersche1i-
dungskriterium scheıint vielmehr sechr allgemeın ZESARYT Zu se1n, ob
durch eın Fehlverhalten das Gemeimwohl zumındest 1n einem gewıssen
Umfange beeinträchtigt wırd der nıcht. Durch die Instıtution des Straf-
rechts sollen für das menschliche Zusammenleben wichtige Werte SC-
schützt werden S Wıe WIr gesehen haben, legt auch Kant selbst dieses
Kriterium zugrunde.

Wer für die „Theorie der Gerechtigkeıt” eintrıtt, der scheıint staatliches
Straten nach Analogıe des göttlıchen Strafens begreıten. Es e1-
N eın wen12 d als ob den staatlichen Organen als Aufgabe
zuschreıbt, WAas nach Ansıcht eines Theisten NUur (SOFT$ alleın in seinem @7
richt möglıch 1St un NUuUu  — ıhm alleın zusteht. Wäre 6S da nıcht angebrach-
LOE, sıch der Auffassung eınes Thomas VO  w} Aquın anzuschließen: „POCNAC
praesent1s vıtae magıs SUnNt medicıinales qU am retributivae: retributio nım
eservatu divino judıcı0, quod EesSst „secundum verıtatem“ | Röm 22 in
peccantes” ?

Ist ec$S nıcht angezelgt, Kant seıne eiıgenen Coedatken 4US der Ethik
erinnern, un ZWAar Al die VO ıhm dargelegte Antınomıie der praktı-

schen Vernunft un die damıt verbundene Lehre VO höchsten Gut?
Dort verweılst Cr auf das unübersehbare Faktum, da{fß sıttliıch
Menschen schlecht (ın einem nicht-sittlichen Sınne verstanden) gehen
un: sıttlıch schlechten Menschen gut gehen annn Er zeıgt auf, dafß
dem endlichen Menschen unmöglıch ISt, eın ANSCMESSCNCS Verhältnis
zwischen der moralischen Grundhaltung un dem Wohlergehen herzu-
stellen, dafß dies letztlıch alleın diıe Tat (sottes seın annn Sollte U  —$ 4aUS-

gerechnet das Stratrecht eın geeıgnetes Miıttel se1n, diesem Mifsverhältnis
abzuhelten? Auf keinen Fall Sımple Tatsachen, WwW1€e die des Justizirr-
LUMS, daß eın Stratftäter unentdeckt leıbt, machen 1€e5 schon unmöglıch.

Es wurde schon anfangs dıe rage erÖrtert, ob Kant nıcht selbst bei sSe1-

37 Völlig abgesehen sel l1er VO' der rage ach der praktischen Durchtührbarkeıit der
„ Theorıe der Gerechtigkeıit”. Da s1e auf keinen Fall als eıne theoretische Rekonstruktion
der stratrechtlichen Praxıs angesehen werden kann, azu vgl die entsprechenden Gegenbe-
welse be1 Schmidhäuser, Vom Sınn der Strate, Göttingen

38 Vgl Böckle, Strafrecht und Sıttlichkeit, 1: Handbuch der christlichen Ethık, hg. VO'
Hertz d.y Freiburg 1978, 2) 314 Im Stratrecht „mufß e1ım Rechtsgüterschutz

dıe Sorge das Gemeinwohl den Ausschlag geben. S1e gESLALLEL eıne Pönalısıerung NUur iIm
Zusammenhang mıt jenen undamentalen Forderungen, deren Verletzung eınen graviıeren-
den Sozialschaden MIt sıch bringt. Für das Strafrecht richtet sıch der Schutzwert eınes
Rechtsguts ach dem rad des sozıalen Schadens, den eıne Rechtsgutverletzung hervorruft,
un: nıcht ach dem moralischen Unwert, der ıhr anhaftet.“

39 Thomas DON ad (s Anm Ebenso einer anderen Stelle: 68, 1)
uch erklärt, W as ‚POCNAC medicinales‘ versteht: „Die Bestrafungen des enwär-

tigen Lebens sınd nıcht sıch gefordert enn ler haben WIr och nıcht die letzte
Frist der Vergeltung sondern als Heılmittel, Uun! dienen s1e entweder UT Besserung des
Fehlenden der S: Wohl des Gemeinwesens.“ (Zit ach der Deutschen Thomas-Ausgabe

I: 235)
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ner Kernaussage (der ersten posıtıven ussage eıinen Fehler begeht, den
als einen für die Ethik esonders typıschen herausgestellt hat SES 1St

keine Wissenschaft MmMIt tautologıschen Sätzen angefüllt als die Moral
S1e bringt das ZUr Auflösung, W AsS die Quaestion war.“ 40 Meınt das Wort
‚Strafe‘ die beabsıchtigte Zufügung eıines nıcht-sıttliıchen Übels VO dazu
Autorisıierten aufgrund einer Gesetzesverletzung, dann 1St die Aussage
„weıl verbrochen hat”, obgleıch S1€E den Anschein einer Argumentatıon
erweckt, nu  a eıne analytısche Explikation. Kant bringt sOomıt eıne These
VOT. „Den Verbrecher bestrafen, 1St berechtigt”, noch keıine nOormatıv-
ethische Begründung.

Wıe 1St nNnu erklären, da{ß iıhm dieser Mangel offensichtlich nıcht
bewußt 1st? Eın möglıcher systematischer Erklärungsgrund ISt, da{fß be]
der Durchführung selınes Gedankengangs dıe verschıiedenen Frageebe-
NCN, dıe WIr Begınn unterschieden haben, nıcht deutlıch VOT Au-
SCH hat Wır haben schon gesehen, dafß vorgängıg ZUr Anwendung der
deontologischen Straftheorie eın teleologıisches Krıterium, nämlı:ch dıie
Gefährdung des Gemeinwohls, benennt, anhand dessen darüber EeNL-
schieden wırd, ob diese Theorie ZUur Anwendung kommt der nıcht.
Diese Vorgehensweise hat nıcht 1ın eiıner eher beiläufigen Inkonsequenz
Kants ihren Grund, sondern in einer inneren Notwendigkeıt, jedenfalls
dann, WEeNnNn INa  $ davon ausgeht und 1€es siıcherlich mıtm Grund
da{fß auch der Vertreter der „Theorie der Gerechtigkeıit” nıcht jedes recht-
lıche Vergehen mıt einer Strate gyeahndet sehen wıll, dafß W1€e Je-
der andere auch be1 einer Reihe VO  — Rechtsvergehen miıt einer Wıeder-
gutmachung des Schadens bewenden seın läfßt Denn diese Theorie o1bt,
WI1IeEe ZESART, selbst keinen Ma({fistab die Hand, welchen Bedin-
SUNgCH die staatlıche Gewalt dazu aufgefordert bzw dazu berechtigt
ISt, einen Menschen bestraten. Von sıch a4aUusSs annn s$1e nıcht verhıin-
dern, da{fß ein belangloses Fehlverhalten als strafwürdig festgesetzt
wiırd.

enn sıe 1€es nıcht eısten kann, hat der Gedanke der Vergeltung
dann OZUSagCN seınen Sıtz 1m Leben, 1St unmittelbar plausıbel?
Wenn dies nıcht auf der Ebene der ersten Frage, der rage nach der Legı1-
timatıon der Strafe als solcher, der Fall ISt, dann möglıcherweise auf der
Ebene der zweıten un: dritten rage Dafür spricht ein1ıges. Er besagt
annn Nnur derjenige, der sıch rechtlich schuldig gemacht hat, darf bestraft
werden, un: War 1m Maße dessen, W as begangen hat Gemeinhin
wırd VO  w diesen beiden Einsichten ZESART, dafß sıch In ihnen Forderungen
der Gerechtigkeit aussprechen. Dıie Gerechtigkeit fordert, dafß 1Ur der
Schuldıige, nıcht der Unschuldıige bestraft wırd. Dıie Gerechtigkeit for-
dert, daß be] gleichen Straftaten gyleiche Straten verhängt werden und
ungleiche Strafen 1m Ma{fe der Ungleıichheıit.

40 Eıne Vorlesung Kants ber Ethık, hg VO'  - Menzer, Berlıin 1924, 31
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Kant o1Dt als Prinzıp der Strafzumessung das 1US talıonıs „Nur das
Wiedervergeltungsprinzıp aber ohl verstehen VOT den Schranken
des Gerichts (nıcht 1ın einem Privaturteıil), ann die Qualität un Quantıi-
tat der Strate bestimmt angeben; alle anderen sınd hın un her schwan-
kend un können‚ anderer sıch einmıschenden Rücksichten wegen, keine
Angemessenheıt mI1t dem Spruch der reinen un Gerechtigkeıit
enthalten.“ 41 Er geht davon aus, dafß sıch jeweıls iıne Entsprechung ZWI1-
schen eıner Straftat un eıner Strate herstellen äfßt Es WwAÄre allerdings
talsch, meınen, Kant wolle das 1US talıonıs wörtlich angewandt wissen
iın dem Sınne, da{ß er die VWıederholung des nämlichen Aktes beım Straf-
ater gebietet, obgleich einıge VO iıhm angeführte Beıispiele dies nahele-
SCH könnten. So plädıert für die Todesstrafe be] Mord AFat
gemordet, mu{ß sterben. Es o1bt hier eın Surrogat ZUuUr Befriedigung
der Gerechtigkeıt. Selbst für den Fall, dafß sıch eine Gesellschaft (etwa
auf eıner Insel) mıt der Zustimmung aller auflöste, verlangt dıe Gerech-
tigkeıt, dafß „der letzte 1m Gefängnis befindliche Mörder vorher hinge-
richtet werden |müßte], damıt jedermann das wıderfahre, W as se1ıne
Taten Wert sınd.“ 43 Abgesehen se1l davon, dafß iıne wörtliche Anwendung
des 1USs talıonıs L11UTLr 1m begrenzten Umftange möglıch 1ST (Diebstahl wırd
MmMIt Geldstraten geahndet, Körperverletzung miıt Leibesstrafen, Mord
miıt Todesstrafte), In vielen Fällen nıcht vorstellbar 1St (wıe sıeht die
Wiedervergeltung für die mutwillıge Zerstörung eınes Rembrandt-Ge-
mäldes 4U5S5 oder für eıinen rechtswidrıiıgen Schwangerschaftsabbruch oder
für Geldfälschung oder für Brandstiftung?). Entscheidend 1St jedoch,
dafß Kant das 1US talıonıs als sinngleıch mıt dem „Prinzıp der Gleichheit“
betrachtet, mıt dem Prinzıp der Unparteıliıchkeıit 4: In diesem Fall 1St
jeder Vorwurf einer archaıischen Vorstellung hinfällig.

Es 1St <eın stichhaltiges Argument eın verstandenes Prinzıp
der Wıedervergeltung, WENnN darauf hingewıiesen wırd, da{ß 65 1m Laufe
der Geschichte doch sehr unterschiedliche Strafmafse für gleiche der
ähnliche Delıkte gegeben hat Mıt Recht ann der Vertreter der „Theorie
der Gerechtigkeit“ geltend machen, se1 zwıschen dem allgemeınen
Prinzıp un der konkreten Anwendung unterscheıiden, die Einsicht in
das richtige Prinzıp yarantıere noch nıcht das richtige Urteil 1mM Einzel-
tall Dıie Jjeweılıge Einsicht In das rechte Ma{ß hänge VO mehreren Bedin-
SUNgCH ab, schwerwiegende rrtümer sel]len möglıch. So ann auf dem
Boden seıner Theorie beispielsweıse die Praxıs der SOgENANNTLEN „Sple-

41 Kant, Metaphysık 159%t (V4/332)
472 Ebd 160 NV1/333)
43 Ebd 161 (V1/333)
44 „Welche Art ber un: welcher rad der Bestrafung 1St welche die öffentliche Ge-

rechtigkeit SIC| ZU' Prinzıp und Rıchtmalie macht? Keın anderes als das Prinzıp der Gleich-
eıt (ım Stande des Züngleins der Wage der Gerechtigkeit), sıch nıcht mehr aut die eıne
als auf die andere Seıite hinzuneigen.“ (Metaphysık 59)
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gelnden Strafen“, be] denen EeLwa dem Meıneidigen die Schwurhand ab-
gehackt, dem Verleumder dıie Zunge herausgerissen wırd, ebenso W1€e
jemand anders als Auswüchse, a1s Barbarei beklagen.

Ferner 1STt der 1NnweIls auf das oftmals eklatante Mißverhältnis ZWI1-
schen begangenen Straftaten un ihrer Aufklärung SOWI1eEe ihrer Bestra-
tung eın Gegenargument. Angesichts dieses Faktums wırd der Vertreter
der „Theorie der Gerechtigkeit“ verbesserte Bedingungen für eıne MOÖg-
lıchst vollständıge Aufklärung ordern.

ber selbst WENN jemand das Prinzıp der Gerechtigkeit 1m Sınne des
Universalısıerungsprinzips, insofern c eıne notwendıge Bedingung der
Strafzumessung darstellt, als einen nıcht-teleologischen Grundsatz be-
trachten sollte die Rıchtigkeit dieser Auffassung se1 dahingestellt 1St
nıcht sehen, W1€e in diesem Bereich VOoO teleologischen Überlegun-
SCH absehen ann Denn die Ungleichheiten der Stratfen haben doch —_
mındest eınen gewichtigen Grund iın dem jeweılıgen Übel, das der
Straftäter zufügt. Da{is ein Mörder 1ne wesentlich andere Strate erhält
als eın Dıieb, dıes hat doch seiınen Grund darın, dafß die Tötung eınes
Menschen un die Wegnahme remden Eıgentums bel VOoO sehr Nnier-
schiedlichem Gewicht sınd. Eın Abwägen der bel 1St unumgänglıch. Dıiıe
Regel „Gleıiches 1STt gleich, Ungleıches 1St ungleıich behandeln“ stellt
eıne logische Regel dar; s1e g1bt VO sıch 4aUsSs keinerle1 Aufschlufß darüber,
W as der Sache nach relevante Gleichheiten oder Ungleichheiten sınd.

Wenn denn überhaupt in diesem Punkt eıne Dıifferenz zwıschen
Teleologen un Deontologen bestehen sollte, dürtte S$1e eher theoreti-
scher als praktischer Natur se1ın. Schwerer wıegt dagegen ein anderer
häufig vorgebrachter Einwand. Es handelt sıch 1ne Argumentatıon
V1a negation1s. Da eine relatıve Straftheorie unhaltbar ISt, mu{(ß die abso-
lute Straftheorie richtig seIN. Warum 1St die erstere unhaltbar? Da S$1e das
Abwägen der Folgen ZU ausschließlichen Kriteriıum des Richtigen
klärt, scheint ın der Konsequenz dieser Auffassung lıegen, da{fß die
Bestrafung Unschuldiger In esonderen Ausnahmesituationen gerecht-
fertigt wiırd. Diese Ansıcht wıderspricht vollkommen der INtu1tLv SEWIS-
sen Forderung der Gerechtigkeit, nıemals eiınen Unschuldigen bestra-
fen Diesen Eınwand bringt auch Kant VOTr Denn verwirtft In seıner
Auseinandersetzung mı1ıt der relatıven Straftheorie ausdrücklich die aJja-
phas-Maxime (Joh Or 14), den „pharisäischen Wahlspruch: Y 1St besser,
dafß eın Mensch sterbe, als da{ß das olk verderbe‘.“ 45

Der Versuch, diesen Eınwand als eın Definitionsproblem darzustellen,
1St falsch 4N Es 1St ZWAAr richtig, da{fß für den Fall; da{fß jemand die ben
geführte Standardbedeutung des Wortes ‚Strafe‘ zugrunde legt, der Aus-
druck ‚Bestrafung elınes Unschuldigen‘ eine contradicti0  + in term1ın1s 1St

45 Ebd VI/331€
46 50 z Forschner, 378_380.
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Denn NEINELT der Terminus Strafe abgekürzt ZESAHL die Zufügung C1-

nes nıcht sıttlıchen UÜbels für e1in begangenes Vergehen, dann 1ST klar,
da{fßs die Redeweise VO der Bestrafung Unschuldigen wıdersprüch-
ıch 1ST da MI1 dem Wort Unschuldiger gerade der bezeichnet wırd der
eın Vergehen begangen hat

7Zu ditferenzieren WAarec allerdings, welche VO drei Sıtuationen VOTI-

lıegt da{ß e1in anderer 1106 Rechtsregel verstofßen hat dies
jemand a darın ELE sıch D, dies täuscht VOT (C) In den ersten
beıden Fällen ann noch korrekt VO der Bestrafung Unschuldigen
gesprochen werden, 1 drıtten Fall nıcht mehr. Im etzten Fall; dem
der „Bestrafende“ unwiderlegliche Beweıse für die Unschuld des Ange-
klagten hat diesen Fall haben die VC)I- ugen, dıe den Einwand erheben

WAaiIc s sprachlıch korrekter VO  . der Vortäuschung, VO Fıngleren C1-

DICT Strate sprechen DIie Qualiftizierung des Sprachgebrauchs als kor-
rekt 1ST dann angebracht, WECNN INa  e die Standardbedeutung zugrunde
legt Man annn selbstverständlich auch den Weg einschlagen, daß 1ia  —

daraut hinwelst, CS gebe neben der Standardbedeutung sekundäre Bedeu-
LUuUNgEN Sekundär wırd das Wort Strafe‘ beispielsweıise verwendet,

das Bedeutungselement ,  gChH e1iNeS Verstoßes He Rechtsre-
gel‘ nıcht enthält 48

Durch diese sprachlichen Klärungen 15L das angesprochene sachliche
Problem jedoch keineswegs gelöst*? Angesichts SCINET Schwierigkeıit soll
ihm jer nıcht ausführlich nachgegangen werden; WIL begnügen uns ML

1InWeIls Teleologen bestreiten die Konsequenz, die de-
T  3 Kontrahenten 4US ihrer Auffassung SEZOBECN sehen wollen Sıe halten
die Regel wonach C1MN Unschuldıiger nıcht bestraft werden darf gleich-
talls für richtig un erheben den Anspruch S16 teleologısch spezıtischer
regel teleologisch begründen können Dieser Ansıcht zufolge sınd die
Folgen auf die Dauer un anzecn bedenken, die dıe Befolgung C1-

He Regel hat Stellt INa  —$ sıch den Fall VOT, da{ß das Strafgesetzbuch die
Bestimmung aufgenommen wırd bestimmten, näher qualifizieren-
den Ausnahmesituationen habe der Rıchter das Recht, Unschuldige
bestrafen, dann dürften die pOosıtıven Folgen 1111 Einzeltall keineswegs die
negatıven Folgen dieser allgemeınen Regelung aufwiegen Hart erläu-
tert diesen Gedanken Bezugnahme auf C1in häufig vorgebrachtes
Gegenbeıspıel auf das sıch der hıer ZUr Diskussion stehende Einwand
SLULZT tolgendermaßen „ Wır können uns WAar vorstellen dafs iIlNan ELW

4/ Diese Dıfferenzierung ftindet sıch beı Forschner, Anm 16)
48 So Hart 62
49 Wer Bezugnahme auf die Standardbedeutung vorbringt, da{fß definıtionsgemäfß

eın Unschuldiger bestraft werden kann, der veranlafit ‚War sprachliıche Klärungen, hat aber
dadurch keineswegs den Zur Diskussion stehenden Einwand entkräftet. Hart spricht ı die-
SC Zusammenhang VO Mißbrauch Definition ı der Oorm „Definiıtionssperre“
(definitional Stop. [ebd 62]
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eınen eger der talschen Anschuldigung der Notzucht 1nNns Gefäng-
Nn1S steckt oder hinrichtet, einer um sıch greitenden Lynchjustiz mi1t
zahlreichen Opftern Einhalt gebieten. ber eın System, das die staatlı-
chen Stellen offen ermächtigte, vorzugehen, würde, selbst WENN 65 iın
der Abwendung spezıeller bel WwWI1e€e der LynchyJustıiz Erfolg haben
sollte, eiıne derartige ngst un Unsicherheit hervorrufen, da{fß der (se-
wınn, den die Ausübung dieser Ermächtigung brächte, nach jeder utılita-
ristischen Rechnung mehr als aufgewogen würde durch das Unglück, das
ihr blofßes Vorhandensein bewirkt.“ Es sınd miıthın besondere Situatio-
Nne  —; denkbar, In denen iıne Handlungsregel dem Gehalt nach quası WI1e€e
ine deontologiısche Norm, W as ler meınt, WI1e ıne ausnahmslos gültıge
Norm aufgefaßt wiırd, dies aber gerade 4U 5 teleologischen Gründen.

Drıiıtte positive Aussage „das Straigesetz ist eın kategorischer
Imperatıv“

Da{fß der hermeneutische Schlüssel Zu  — „Theorie der Gerechtigkeit”
eiıne ethische Idee ISt, 1es zeıgt yleichtalls die Fortsetzung des kantischen
Gedankenganges: „Das Strafigesetz 1St eın kategorischer Imperatıv, un
wehe dem! welcher die Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre
durchkriecht, umm auszufinden, W as durch den Vorteıl, den Ver-

spricht, ıh VO der Strafe oder auch 1LUFr einem Grade derselben EeNL-
binde“ 51 Miıt diesem Satz ISt erneut belegt, daß Kant die Strate als eiınen
Selbstzweck aufgefaßt wıssen 11l S1e eiınes anderen 7Zweckes wiıllen

vollziehen, ame für ıh eiınem Nachgeben gegenüber egolstischen
Bestrebungen (=den „Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre”)
gleich.

Die Zuordnung, die vornımmt, 1St klar ersichtlich. Alleın ine abso-
lute Straftheorie 1St ethisch begründet, während jede relatıve Straftheorie
pragmatısch begründet 1St das Wort ‚pragmatısch‘ 1m kantıschen Sınne
verstanden: ‚IM wohlverstandenen Eıgeninteresse lıiegend‘. iıne explizıte
Auskunft Kants äflßt jeden Zweıtel darüber hinfällig werden: „Die Straf-
gerechtigkeıt da nämlıch das Argument der Stratbarkeit moralısch 1St
(quıa ESt): mu hier VO der Strafklugheit, da 65 blofß pragma-
tisch 1St (ne peccatur) un sıch auf Erfahrung VO dem gründet, Was
stärksten wiırkt, Verbrechen abzuhalten, unterschieden werden.“ In e1-
ner „Vorlesung über Erhik“ hat schon Gleiches DESARTL „Strafe 1St
das physische Übel, W as des moralıschen Übels einem zuteıl wiırd.
Ile Straten sınd entweder warnende oder rächende. Warnende sınd die-
Jenıgen, die bloß dem Ende deklariert werden, damıt das be]l nıcht
geschehe, rächende sınd aber solche, die da deklariert werden, weıl das

50 Ebd In Bezug auf eın ähnliches Gegenbeıispiel argumentiert Rawls ebentalls regel-utilıtarıstisch: vgl (Anm 23) 100—103
51 Kant, Metaphysık 159 N17331)
52 Ebd 196 Anm V1/363)

78



DIE SIRENG KONIOLOGISCH ER:!  EN IDEE DE  z (GERECHTIGKEIT

-  e] geschehen 1ST lle Straten gehören entweder ZUr Strafgerechtig-
eıt oder ZUr Klugheit des Gesetzgebers, die ersten sınd moralısche, die
anderen pragmatısche Straten. Dıie moralıschen Straten werden erteılt,
weıl gesündıgt worden die pragmatıschen werden erteıilt, damıt nıcht
gesündıgt werde, S1€e sınd Miırttel, dem Verbrechen vorzubeugen. ”}

Irotz dieser übereinstimmenden Zuordnung 1St eın entscheidender
Unterschied zwıschen den Auffassungen iın der Vorlesung un ın der Me-
taphysık der Sıtten unübersehbar. Denn ın der Vorlesung erklärt Kant
noch: „Alle obrigkeitlichen Strafen sınd warnende Strafen, entweder, den
Menschen selbst, der gesündıgt, WAarnen oder andere warnen durch
dıes Beıispiel.” * „Alle Straten der Fürsten un der Obrigkeıt sınd pra
matısche, entweder korrigieren oder anderen ZUuU Beıispıiel. Dı1e C)b:
rıgkeıt straft nıcht, weıl verbrochen, sondern damıt nıcht verbrochen
werde.“ >5 Staatliches Straten 1St m.a. W als ine spezıal- bzw general-
präventive Mafßnahme nzusehen. Dies bedeutet denn auch: „Alleın die
Straten eınes solchen Wesens, welches der Moralıtät gemäßß die and-
lungen bestraft, sınd rächende Strafen.“ >6 Eın Straten gemäfßs der Moralı-
tat bleibt alleın (Gsott vorbehalten. Be1 diesem Standpunkt wırd der ben
formulierte Eınwand gegenstandslos, der Eiınwand, da{fß 1n eıner absolu-
ten Straftheorie dem Menschen iıne Aufgabe zuerteılt wırd, die erfül-
len letztlich alleın (Sott möglıch ISt.

In der „Metaphysık der Sıtten“ vertritt Kant, W1e€e WIr gesehen haben,
eiıne ENtIgeEgENZLESELZLE Ansıcht. Was 1STt über die schon vorgebrachten Eın-
wände hinaus dazu, näherhin FÜT Berufung auft das Strafgesetz als eiınem
kategorischen Imperatıv Z sagen” Kant begeht dieser Stelle el-
11C  e auch aus seiınen ethischen Schriften ekannten Fehler. In seıner Aus-
einandersetzung mıt dem Eudämonismus allem Anscheın nach
jede Orm eıner teleologisch argumentierenden Ethik mIıt eıner egO1St1-
schen Ethik gleich > Diıese Gleichsetzung 1St unhaltbar beı einer teleolo-
yischen Normierungstheorie, die als Kriterium des sıttlich Rıchtigen
angıbt, da{fß das gröfßtmöglıche Wohl aller Betroffenen ördern sel
Durch das Bestimmungselement „aller Betroffenen“ wırd jeder Ego1smus
ausgeschlossen, das Prinzıp der Unparteıilichkeit als notwendıge Bedin-
SUunNng des sıttlıch Rıchtigen anerkannt.

Insotfern trifft Kant mı1t dem angeführten Gegensatz: „entweder wırd
das Strafgesetz als eın kategorischer Imperatıv betrachtet oder 65 wırd
aus egolstischen Antrieben befolgt  CC nıcht den Diskussionspunkt. W.ll
N, daß bei der Rechtfertigung des Stratens ede egoistische Begrün-

53

54 Ebd
Eıne Vorlesung Kants Anm 40)

55

56
Ebd 67
Ebd

57 Vgl 21 Wıtschen, Kant und die Idee einer christliıchen Ethik, Düsseldorf 1984,
140—142
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dung auszuschließen ISt, dann dart nıcht LL1UT mıiıt der Zustimmung der
Deontologen, sondern in gleicher Weıse mıt der der Teleologen rechnen.
In der normatıven Ethik wiıird der Standpunkt der Moral vorausgeSsetztl.
ıll den Ausdruck ‚kategorischer Imperatıv‘ als SYNONYIM miıt ‚unbe-
dıngter Imperatıv‘ verstanden wissen, ann enthält diese Aussage eın
normatıv-ethisches Argument, sondern lediglıch iıne These Dafß die
ralısche Forderung 1ıne unbedingt verbindliche ISt, darüber sınd sıch LB
leologen un Deontologen ein1g. Strittig 1St dagegen, aufgrund welcher
Merkmale iıne Handlungsweıse unbedingt verbindlich 1St Bestimmt sıch
dies ausschließlich VO den Folgen, VO Abwägen der nıcht-sıttlı-
chen Werte un be] her, W1€e der Teleologe behauptet, oder be] einıgen
Handlungsweısen ach ihnen immanenten Merkmalen ohne Rücksicht
auf die Folgen, W1€ der Strengc Deontologe behauptet? Wıe schon mehr-
tach betont wurde, tällt c schwer, den deontologischen Gehaltrt der
„Theorie der Gerechtigkeit” präzıse bestimmen. Dıie ler ZUr Diskus-
S10N stehende Aussage Kants oıbt darüber ebenfalls keinen weıteren Auf-
schlufß. Sollte s$1€e als eın normatıiv-ethisches Argument gelesen werden,
ann 1st Sagch, da{ß S1e den Diskussionspunkt vertehlt.

Angemessen ware demgegenüber eıne Erörterung NENNECN, die ENL-

weder dıie normatıven oder die empirischen Prämissen einer teleologı-
schen Begründung der Strate auf ıhre Stichhaltigkeıt überprüft. Der
Kern der Begründung besagt: Dıie Strate stellt eın nıcht-sıttliches bel]l
dar Jede Zufügung eines UÜbels bedarf der Rechtfertigung. Dıiıese esteht
ach teleologischer Ansıcht darın, da{fß die Strate 1ın bestimmten Fällen eın

aller bisherigen Erfahrungen nach nıcht-ersetzbares Miıttel ISt, el-
1C  — eıl der Bürger Z} Einhalten der Rechtsordnung motıvleren,
auf diese Weıse eın Mindestmafß geordnetem Zusammenleben
den Menschen gewährleısten. Dadurch, da{fß sozıal schädliche and-
lungsweısen miıt Straten belegt werden, ist diıe Wahrscheinlichkeit grÖö-
ßer, da{ß potentielle Stratftäter wenı1gstens 4aUusSs einem Eıgeninteresse
heraus abgeschreckt werden, s1€e begehen, die Gesellschaft damıt vVvOon
diesen Taten verschont bleibt>8 Stratfe trıtt dann in Funktion, alle
anderen Mittel sozıaler Kontrolle scheıitern.

Zu eroörtern ware die normatıve Prämuisse, da{fß der Staat das Recht hat,
einzelnen Straftätern eın nicht-sıttliches bel zuzufügen, die anderen

58 Erwähnt sel, da{fß diese Argumentatıon uch VO' christlichen Ethıkern vorgebracht
wırd. Cathrein, der s1e für die „EINZIE richtige und allseıts befriedigende” hält, tormuliert
s1e Wenn die Staatsgewalt „sıch das Recht beılegt, einen Staatsangehörıigen in seınen C

verletzen der ih derselben berauben, mu{ß S1€e dieses Recht beweisen. Eınen
anderen Beweıs datür g1ibt es aber nıcht als die Rücksicht auf das öffentliche Wohl Dıe
Staatsgewalt hat alle jene Rechte, die ihr ZuUuU 7weck des öffentlichen Wohles notwendıg
sınd Nun ber 1St ıhr das Recht, strafen, ZUr gebührenden Leıtung des Staates notwendig

Wıe dıe Menschen durchschniıttlich sınd, wird ın einer größeren Volksmenge immer
viele geben, die NUur durch Furcht VOT Straten dauernd In en Schranken der Pflicht gehalten
werden können.“ (Moralphilosophie, Freiburg B. 648)
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Mitglıeder der Gesellschaft SOWEIL WIC möglıch VOT zukünftigen Strafta-
ten schützen, dafß diese Abwägung VO UÜbeln un Werten richtig 1ST
7u erortern die empirıischen Prämissen da{fß die Androhung VO

Strafe zumındest der Regel der Fälle 1Ne€e abschreckende Wıirkung auf
potentielle Täter hat da{fß S1€ als etztes Miıttel der soz1ıalen Kontrolle
durch andere, nıcht einschneidende Ma{finahmen nıcht ersetzbar 1ST
Da 65 uns ausschliefßlich die Bestimmung des Streng deontologischen
Gehalts der „Theorie der Gerechtigkeıit” geht, 1ST 1er nıcht der Ort, diese
Prämissen überprüfen.

Quintessenz: „Wenn die Gerechtigkeit untergeht hat keinen
Wert mehr, daß Menschen auf Erden leben

Kant faflßt iußerst komprimıiert vorgetragenen Überlegungen
Art Quintessenz „WCNinNn die Gerechtigkeit untergeht

hat keinen Wert mehr, dafß Menschen auf Erden leben Dieser Satz
IST für sıch SC  INMEN nıcht eindeutig, bedarf der Interpretation Steht
der Terminus Gerechtigkeit für ‚sıttlıche Grundhaltung, sıttlıcher
Wert dann äft sıch diesem Satz die oberste Vorzugsregel der LOTIILNLA-

Ethik wıedererkennen die Gerechtigkeıt als sıttlicher VWert hat
INCT Vorrang VOTL nıcht sıttlıchen Werten Dieser Vorzugsregel lıegt die
metaethische Erkenntnis zugrunde, da{fß für den Menschen alles darauf
ankomme, ec1in sıttlıch Leben tühren, da{fs dies die Bestimmung
des Menschen ausmache Sollte Kant dıeses MEINCN, dann lıegt keıine
Dıiıtterenz teleologischen Ansıcht VOTL Die Vorzugsregel un die
ıhr zugrunde lıegende metaethische Erkenntnis ENISPprINgEN vielmehr
Sanz und Sar teleologischem Denken

Jedoch dürtte Kant MItL diesem Satz anderes INEINCN Eriınnert
doch sehr ein Dıktum, das als 16 plakatıve Formel Streng deontolo-
gyischen Denkens gilt iat u  1013, pereat mundus Das hieße, dafß
Kant MI1 dem Wort Gerechtigkeıt nıcht 1106 Tugend bezeichnen ll
sondern C1NE Handlungsweise, un ZWAar 1NE deontologısch begründete
Näheren Aufschlufß WIC diesen Satz verstanden WISSCH 11 können
möglicherweise CINISC Bemerkungen der Schriftt <Zum CWISCH rie-
den geben

Be1l den einzelnen Bemerkungen dem 5„ZWarl renommistisch
”9 Kant, Metaphysık 159 V1/332)
60 Daß dieser atz Streng deontologisch verstanden wird, ZCISCNH indırekt Hegel

und DON Jhering, indem i sıch diese Auffassung wenden: „das Wohl ı1SE nıcht e1in
CGutes hne das Recht. Ebenso ı1ST das Recht nıcht das Gute hne das Wohl (fıat ı soll
nıcht perealt mundus ZUur Folge haben) (Grundlini:en 130 245 |Anm 33|) „Die Gerech-
tigkeıt hat nıcht als solche Wert un Berechtigung, WIC S1TÜb ungesunde ıdealıstische Betrach-
tung, die 1 dem Satze gipfelt: fiat PETCAL mundus un glauben machen möchte,da aaı E aıa da EG sondern NUr weıl un insotern 1€ dıe Bedingung des Wohls der Gesellschafrt i1SE. Würde SIC
dasselbe schädigen tördern, müfste der Aatz lauten: perecal9 mundus.“
Der 7Zweck ı Recht, Leıipzıg 27 179)da M Er a An ’
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klıngende[n], sprichwörtlich in Umlauftf gekommene[n|, aber wahre[n|
Satz: fiat justitla, pereat mundus“ 1ST darauf achten, OVON Kant
dessen Bedeutung absetzt. Er übersetzt ıhn VO Wortlaut abweichend:
JE herrsche Gerechtigkeıit, die Schelme in der Welt mOögen auch insge-

darüber Grunde gehen. * Zunächst stellt fest: dieser
Grundsatz 1Sst „eIn wackerer, alle durch Arglıst oder Gewalt vorgezeich-
netfe krumme Wege abschneidender Rechtsgrundsatz”.® Was Kant 4US-

gyeschlossen sehen will, das versteht sıch VO selbst. Es ISt, lıest na  ©»}

diesen Satz als einen normatıv-ethıischen, analytisch evıdent, da{fß
krumme VWege, be1 denen jemand durch Arglıst oder Gewalt ZU Ziel
kommen wıll, abzulehnen sınd. uzustimmen 1St 1n gleicher Weıse der
weıteren Erläuterung des Satzes; meınt die „Verbindlichkeıit der
Machthabenden, nıemanden seın Recht aus Ungunst oder Mitleiden SC-
SCH Andere weıgern oder schmälern.“ ** Es 1St wıederum analytısch
evıdent, da{fß eıne Handlungsweıse talsch ISt, be1 der jemandem seın Recht
vorenthalten wiırd, weıl INnan 65 ihm mißgönnt oder weıl I1a  —_ anstelle des
Berechtigten andere aufgrund einer gefühlsmäßigen Anteilnahme diesen
gegenüber bevorzugt sehen möchte. Eın Terminus w1e ‚Ungunst‘ 1St be-
reıts eın sıttliches Wertungswort. Jede Benachteiuligung oder Bevorzu-
SUunNng, die In eıner Antıpathıe oder Sympathıe ihren Grund hat, 1St eın
Verstofß die Goldene Regel, die biblisch gesprochen tordert,
eın Ansehen der DPerson kennen.

Handelt sıch beı den ersten beiden Erläuterungen analytısch ev1l-
dente Aussagen, ann 1St damıt auch DESAZT, dafß S1e keine sachliche
Dıifferenz zwıschen eıiner deontologischen und einer teleologischen Auf-
fassung namhafrt machen. Ist die dritte Erläuterung nu aufschlufßrei-
cher? „Dieser Satz ll nıchts anders als die politischen axımen
mussen nıcht VO der 4U 5 ıhrer Befolgung erwartenden Wohltahrt un
Glückseligkeit eines jeden Staats, also nıcht VO Zweck, den sıch eın Je*
der derselben Zu Gegenstand macht, als dem obersten (aber empir1-
schen) Princıp der Staatsweısheıt, sondern Von dem reinen Begriff der
Rechtspflicht (vom Sollen, dessen Princıp prior1 durch reine Vernuntft
gegeben 1St) ausgehen, die physische Folgen daraus mOögen auch se1ın,
welche S1€e wollen.“ 65

Be1 dieser Erläuterung siınd Zzwel Aussageebenen unterscheiden, die
Kant ineinander mischt. Zum einen wird gefordert, da{fß politische Maxı-
1981  — VO Standpunkt der Moral,; nıcht dem der Klugheıt begründen
sınd Zum anderen ordnet Kant ıne teleologische Argumentatıon, die
die Förderung des Wohls 1m Auge at, dem Standpunkt der Klugheıt Z

61

62
Kant, Zum ewıgen Frieden, Ak-Ausg. V 3/8

63
Ebd
Ebd 378

64 Ebd 3/9
65 Ebd
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eıne deontologische Argumentatıon, tür die etwas Rechtspflicht ISt,
gleichgültig W a die niıcht-sıttlichen Folgen seın möÖögen, dem Standpunkt
der Moral. Hıer lıegt wıederum der oben angesprochene Fehler einer
Verwechselung der Ebenen VO  — uch eine teleologische Ethik den
Standpunkt der Moral OTrTaus Was dıe ethische Ur-alternative zwıischen
dem (suten un Schlechten ausmacht, das 1St nıcht strıttig. Der Streit-
punkt lıegt auf der Ebene der Bestimmung des sıttlıch Rıchtigen. Still-
schweigend Kant als selbstverständlich VOTraus, da{ß der Standpunkt
der Moral NUur durch eıne deontologische Argumentatıon gewahrt WEeTl-

den annn Was diese ausmacht, galt 6S Nnau bestimmen, aTru s1e
richtig ISt, galt begründen beides geschieht aber nıcht, eben weıl c
für Kant den Charakter des Selbstverständlichen hat

Einwand ine relative Strattheorie: „Der Mensch dart nı1€e bloß
als Miıttel den Absichten eines anderen gehandhabt werden“

Bevor Kant seıne posıtıven Begründungen für iıne absolute Strattheo-
rıe 1m Sınne der „ T’heorıe der Gerechtigkeit” vorbringt, hat einen Eın-
wand gegenüber eiıner relatıven Straftheorie erhoben: „Rıchterliche
StrafeDIE STRENG DEONTOLOGISCH VERSTANDENE IDEE DER GERECHTIGKEIT  eine deontologische Argumentation, für die etwas Rechtspflicht ist,  gleichgültig was die nicht-sittlichen Folgen sein mögen, dem Standpunkt  der Moral. Hier liegt wiederum der oben angesprochene Fehler einer  Verwechselung der Ebenen vor. Auch eine teleologische Ethik setzt den  Standpunkt der Moral voraus. Was die ethische Ur-alternative zwischen  dem Guten und Schlechten ausmacht, das ist nicht strittig. Der Streit-  punkt liegt auf der Ebene der Bestimmung des sittlich Richtigen. Still-  schweigend setzt Kant als selbstverständlich voraus, daß der Standpunkt  der Moral nur durch eine deontologische Argumentation gewahrt wer-  den kann. Was diese ausmacht, gilt es genau zu bestimmen, warum sie  richtig ist, gilt es zu begründen — beides geschieht aber nicht, eben weil es  für Kant den Charakter des Selbstverständlichen hat.  6. Einwand gegen eine relative Straftheorie: „Der Mensch darf nie bloß  als Mittel zu den Absichten eines anderen gehandhabt werden“  Bevor Kant seine positiven Begründungen für eine absolute Straftheo-  rie im Sinne der „Theorie der Gerechtigkeit“ vorbringt, hat er einen Ein-  wand gegenüber einer relativen Straftheorie erhoben: „Richterliche  Strafe ... kann niemals bloß als Mittel, ein anderes Gute zu befördern,  für den Verbrecher selbst oder für die bürgerliche Gesellschaft, ... wider  ihn verhängt werden ...; denn der Mensch kann nie bloß als Mittel zu  den Absichten eines anderen gehandhabt und unter die Gegenstände des  Sachenrechts gemengt werden, wowider ihn seine angeborene Persön-  lichkeit schützt, ob er gleich .die bürgerliche einzubüßen gar wohl verur-  teilt werden kann.“ ®  Trifft dieses Argument zu? Wird die Personenwürde angetastet, wenn  die Strafe dazu dienen soll, das Gemeinwohl wirksam zu schützen? Eine  Strafe stellt ein nicht-sittliches Übel dar, das in der Gegenwart in der Be-  schränkung der Bewegungsfreiheit oder im Zahlen einer Geldsumme be-  steht. Wird jemandem ein nicht-sittliches Übel zugefügt, dann verliert  der Betroffene nicht seine Personenwürde, insofern darunter die Fähig-  keit des Menschen zur Moralität verstanden wird. Diese hat den Selb-  stand des Individuums aufgrund seiner praktischen Vernunft und seines  freien Willens zu ihrer Voraussetzung. Aufgrund dessen kann das Sub-  jekt sich für oder gegen ein moralisches Leben entscheiden. Diese Fähig-  keit wird durch das Zufügen eines nicht-sittlichen Übels nicht aufgeho-  ben. Wer krank wird, materielle Verluste erleidet, beleidigt, verachtet  wird, der verliert nicht seine Personenwürde. Diese kann der Mensch nur  selbst verletzen, indem er sich zum sittlich Schlechten entscheidet. Was er  durch eine Strafe einbüßen kann, ist das, was Kant die ‚bürgerliche Per-  sönlichkeit‘ nennt. Die Einbuße besteht etwa darin, daß jemand öffentli-  % Kant, Metaphysik 158 f. (VI/331).  83annn nıemals blo{fß als Miıttel, eın anderes Gute befördern,
für den Verbrecher selbst oder für die bürgerliche Gesellschatt, wıder
ıh verhängt werden ....3 denn der Mensch ann nNn1ı€e blo{fß als Miıttel
den Absıchten eınes anderen gehandhabt un die Gegenstände des
Sachenrechts gEMENST werden, wowiıder iıh seine angeborene DPersön-
iıchkeit schützt, ob gleich die bürgerliche einzubüßen Sar ohl 1I-
teılt werden annn  D

Trıtft dieses Argument zu” Wırd die Personenwürde angetastet, Wenn
die Strafe azu dienen soll, das Gemeinwohl wırksam schützen? iıne
Strafe stellt eın nıcht-sıttliches bel dar, das in der Gegenwart 1ın der Be-
schränkung der Bewegungstfreiheit der 1m Zahlen eiıner Geldsumme be-
steht. Wırd jemandem eın nıcht-sıttliches bel zugefügt, dann verliert
der Betroffene nıcht seıne Personenwürde, insotern darunter die Fähig-
eıt des Menschen ZUr Moralıtät verstanden wiırd. Dıiese hat den Selb-
stand des Individuums aufgrund seiıner praktischen Vernunft un seines
freien Wıllens iıhrer Voraussetzung. Aufgrund dessen annn das Sub-
ekt sıch für oder eın moralısches Leben entscheıiden. Dıiıese Fähig-
eıt wırd durch das Zufügen eınes nıcht-sıttlichen Übels nıcht aufgeho-
ben Wer krank wırd, materielle Verluste erleıdet, beleidigt, verachtet
wırd, der verlıert nıcht seıne Personenwürde. Dıiıese annn der Mensch Nnu  —
selbst verletzen, indem sıch ZU sıttlıch Schlechten entscheidet. W as
durch eıne Strate einbüßen kann, 1St das, Was Kant die ‚bürgerliche Der-
sönlichkeit‘ nn Dıie Einbuße esteht ELW. darın, daß jemand öftentli-

66 Kant, Metaphysık 158 (V1I/331)
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che Amter nıcht mehr ausüben darf, dafß seın polıtısches Wahlrecht
verliert, dafß keıne Vertrauenswürdigkeıt seiınen Mitmenschen
mehr besıtzt. Durch eine Bestrafung wırd aber nıcht dıe ‚angeborene
Persönlichkeit“ angetastetl, sollte Kant mIıt diesem Ausdruck die Fähig-
eıt ZUTr Moralıtät meınen.

Legt INa  $ die Definitionen zugrunde, die Kant in der Eınleitung ZUr

„Metaphysık der Sıtten“ x1bt. „Person 1St dasjenıige Subjekt, dessen
Handlungen eıiner Zurechnung fählg sınd Sache 1STt eın Dıng, W as keıi-
NnNer Zurechnung tähig ISt Eın jedes Objekt der freien Wıllkür, welches
selbst der Freiheit ermangelt, heißt daher Sache“ o dann ergıbt sıch tol-
gyendes Verständnis. Wer die „angeborene Persönlichkeit“ eınes Men-
schen nıcht anerkennt, ıh stattdessen „un dıe Gegenstände des
Sachenrechts mengt”, der anerkennt ıh nıcht als eın Subjekt, das über
seıne Handlungsweısen reflektieren, sıch ihnen willentlich entschei-
den ann un das insofern für S$1€ verantwortlıch 1SE. Eınen anderen als
Sache behandeln, heißt demgemäfßßs, ihm die Fähigkeıt verantwortlı-
chem Handeln abzusprechen. Mıt der verstandenen Forderung, die
„angeborene Persönlichkeit“ anzuerkennen, 1Sst allerdings NUur iıne NOL-

wendıge Voraussetzung dafür benannt, da{fß ine Handlung als Bestra-
fung bezeichnet werden kann, noch nıcht deren Rechtfertigungsgrund.
Die Forderung selbst annn auch eın Teleologe sıch eıgen machen; S$1€
erührt Sar nıcht den normatıiv-ethischen Streitpunkt.

Dıie Idee der Personenwürde 1STt allerdings der normativ-ethische (zel-
tungsgrund dafür, daß alle Menschen unparteılıch, hne Ansehen der
Person zu behandeln sınd. Sı1e selbst g1bt aber keinen Auftschlufß darüber,
W Aas ethischer Rücksicht in einer Sıtuation relevante Gleichheiten
der Ungleichheiten sınd. Dı1e ungleiche Behandlung VO Schuldigen
un Unschuldıigen ELW berührt nıcht deren jeweılige Personenwürde.

Die Forderung, „den Menschen nıe blo{fß als Miırttel den Absichten
eınes anderen handhaben“, hat ELIWAS unmıittelbar Plausıbles sıch.
Wann 1St 1€es5 der Fall? Dann, WECNN fundamentale Interessen des einzel-
NCNn ZUguUunsten der Gesellschatt geopfert werden, WIr dies aber den
jeweılıgen Umständen VO moralıschen Standpunkt 4US für nıcht SC-
rechtfertigt halten. Sıtuationen dieser Art lıegen z B dann VOT, wenn
nıcht der Straftäter, sondern seıne nächsten Angehörigen (Ehefrau, Kın-
der, Eltern) bestraft werden, weıl dies möglicherweıise eıne höhere Ab-
schreckungswirkung at,; oder wWenn wahllos eiınıge Strafverdächtige
herausgegriffen werden, s1e mıt unvergleichlıch hohen Straten belegt
werden, ıhnen also eın Fxempel statulert wiırd, eines grassıerenden

erbrechens Herr werden.
In den enannten Beispielen verurteılen WIr die Handlungsweisen aufs

schärfste, WIr sprechen VO schreienden Ungerechtigkeıiten. Es 1St jedoch
6/ Ebd 261 (V1/223)
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auf den logischen Prozefß der sıttlıchen Urteilsbildung achten. Weıl
WIr die eNANNLEN Verhaltensweıisen schärtstens verurteılt haben,
deshalb können WIr 1m Sınne eiınes moralıschen Verdikts SagcCnh, 1n iıhnen
werde der einzelne u  — als Miıttel Zu 7weck betrachtet. Vertehlt wAäre

allerdings iıne Verallgemeinerung derart, da{fß jede ungleiche Behand-
lung, jeder Verzicht des einzelnen Zugunsten der anderen, ede Zufügung
eınes nıcht-sıttlıchen Übels anderer Werte wiıllen eıner moralisch fal-
schen Behandlung des einzelnen als einem Miıttel ZU 7Zweck gleich-
ame Wenn jemand beispielsweıse den anderem durch das
Stratrecht gewährleisteten Schutz der Rechtsgüter für sıch in Anspruch
nımmt, aber nıcht bereit ISt, seınen Beıtrag ZU Rechtsfrieden leisten,

für sıch aus egoıistischen otıven eıne Sonderstellung beansprucht,
dann 1St diese Unfairnefß der Rechtfertigungsgrund für eıne ungleiche
Behandlung, dafür, dafß alleın ihm das nıcht-sıittliche s  el der Strate
gefügt wırd Nur WTr die Rıchtigkeıit dieses Gedankens bezweıltelt, wiıird
die Wendung „Jjemanden als Miıttel ZUuU 7weck gebrauchen“ verwenden.
Er hat dann aber VO der Sache her nachzuweısen, dieser (3e=
danke falsch ST Der Gebrauch dieser Wendung Eersetizt den Nachweis
nıcht.

Schlußbemerkung
Nachdem festgestellt worden ISt, dafß die Aussagen, die Kant als poS1-

t1ve Begründung für die VO iıhm vertretene Ansıcht angesehen haben
Mag, dem Anspruch einer plausıblen normativ-ethischen Argumentatıon
nıcht standhalten können, 1St Nu  —; festzustellen, dafß gyuLe Gründe für
den Zweıtel x1bt, ob seın Haupteinwand gegenüber der rivalisierenden
Auffassung stichhaltıg ISTt Be1 aller vorgebrachten Kritiık dart eines I6
doch nıcht außer acht gelassen werden. Allem Anscheın nach stellt die
Richtigkeit der absoluten Strattheorie für Kant schlichtweg eine Selbst-
verständlichkeit dar, wofür anderem spricht, da{fß offenbar ke1i-
nerle1 Anlaß sıeht, seıne eigene Posıtion austführlich argumentatıv
enttalten. Möglıcherweıse 1St esS daher verfehlt, seıne Ausführungen
dıe Ma{fistäbe VO normativ-ethischen Begründungen anzulegen, da
selbst S1e SAI nıcht als solche verstanden hat
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